
   

Verordnung 
des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales  

und Gesellschaftlichen Zusammenhalt  
zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 

 

(Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO) 

Vom 11. Dezember 2020 

Auf Grund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 sowie mit § 28a 
Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 Satz 1 durch Artikel 1 Nummer 16 des Gesetzes 
vom 18. November 2020 (BGBl. I. S. 2397) geändert, § 28 Absatz 1 Satz 2 durch Artikel 1 
Nummer 6 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) neu gefasst und § 28a Absatz 
1, Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 durch Artikel 1 Nummer 17 des Gesetzes vom 18. Novem-
ber 2020 (BGBl. I. S. 2397) eingefügt worden ist, sowie in Verbindung mit § 7 der Verord-
nung der Sächsischen Staatsregierung und des Sächsischen Staatsministeriums für Sozi-
ales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Regelung der Zuständigkeiten nach dem 
Infektionsschutzgesetz und für die Kostenerstattung für Impfungen und andere Maßnah-
men der Prophylaxe vom 9. Januar 2019 (SächsGVBl. S. 83), der durch die Verordnung 
vom 13. März 2020 (SächsGVBl. S. 82) geändert worden ist, verordnet das Sächsische 
Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt:  

§ 1 

Grundsätze 

(1) Jeder wird anlässlich der Corona-Pandemie angehalten, die physisch-sozialen Kontakte 
zu anderen Menschen außer den Angehörigen des eigenen Hausstandes auf das absolut 
nötige Minimum zu reduzieren. Wo immer möglich, ist ein Mindestabstand zu anderen Per-
sonen von 1,5 Metern einzuhalten und sind weitere Maßnahmen zur Ansteckungsvermei-
dung zu beachten. Diese Grundsätze gelten für alle Lebensbereiche, einschließlich Arbeits-
stätten. 

(2) Es wird über die Regelungen in § 3 hinaus dringend empfohlen, bei Kontakten für sich 
und andere das Risiko von Infektionen zu reduzieren. Dazu gehören auch regelmäßige 
Händehygiene und die Vermeidung des Hand-Gesichts-Kontaktes. Eltern und Sorgebe-
rechtigte sollen dafür Sorge tragen, dass ihre Kinder oder Schutzbefohlenen diese Empfeh-
lungen einhalten, sofern diese dazu in der Lage sind. In geschlossenen Räumlichkeiten 
sollte regelmäßig gelüftet werden. Zur Verbesserung der Kontaktnachverfolgung zu infizier-
ten Personen wird die Nutzung der Corona-Warn App des Bundes dringend empfohlen. 

(3) Es wird empfohlen, auf Reisen, Besuche und Einkäufe zu verzichten, insbesondere so-
weit diese mit einem Übertreten der Landesgrenze des Freistaates Sachsen oder  der Bun-
desgrenze verbunden sind. 

§ 2 

Kontaktbeschränkung, Abstandsregelung 

(1) Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit und privat in der jeweiligen eigenen Häuslichkeit ist 
zulässig mit den Angehörigen des eigenen Hausstandes, in Begleitung der Partnerin oder 
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des Partners, mit Personen, für die ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht, und mit Ange-
hörigen eines weiteren Hausstandes bis insgesamt fünf Personen. Für die Berechnung der 
zulässigen Personenzahl nach Satz 1 bleiben dazugehörige Kinder bis zur Vollendung des 
14. Lebensjahres außer Betracht. 

(1a) Im Zeitraum vom 23. Dezember 2020 12 Uhr bis 27. Dezember 2020 12 Uhr ist der 
Aufenthalt in der Öffentlichkeit und privat in der jeweiligen eigenen Häuslichkeit abweichend 
von Absatz 1 im engsten Familien- und Freundeskreis bis insgesamt zehn Personen zuläs-
sig. Für die Berechnung der zulässigen Personenzahl nach Satz 1 bleiben dazugehörige 
Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres außer Betracht. 

(1b) Die Regelungen in den Absätzen 1 und 1a gelten nicht für gemeinschaftliche Wohn-
formen der Eingliederungshilfe nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 und 4 sowie für Obdachlo-
senheime. 

(2) In Einrichtungen und bei Angeboten nach § 5 ist der Mindestabstand von  1,5 Metern 
einzuhalten. Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung bleibt hiervon un-
berührt . 

(3) Der Mindestabstand von 1,5 Metern sowie Absatz 1 gilt nicht in Kindertageseinrichtun-
gen und Einrichtungen der Kindertagespflege (Einrichtungen der Kindertagesbetreuung), in 
Schulgebäuden und auf dem Gelände von Schulen, bei schulischen Veranstaltungen sowie 
bei Angeboten nach §§ 32, 34, 42, 42a des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und 
Jugendhilfe in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 
2022), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 5 des Gesetzes vom 9. Oktober 2020 (BGBl. I S. 
2075) geändert worden ist. Der Mindestabstand oder alternative Schutzmaßnahmen kön-
nen durch die Allgemeinverfügung des Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftli-
chen Zusammenhalt zur Regelung des Betriebs von Einr ichtungen der Kindertagesbetreu-
ung, von Schulen und Schulinternaten im Zusammenhang mit der Bekämpfung der SARS-
CoV-2-Pandemie bestimmt werden. Satz 1 gilt entsprechend für Aus- und Fortbildungsein-
richtungen, die der berufsbezogenen, schulischen oder akademischen Aus- und Fortbil-
dung dienen.  

(4) Absatz 1 gilt nicht für Zusammenkünfte der Staatsregierung und der kommunalen Ver-
tretungskörperschaften sowie die Teilnahme an oder Wahrnehmung von Terminen der Be-
hörden, Gerichte, Staatsanwaltschaften oder anderer  Stellen, die öffentliche Aufgaben 
wahrnehmen, und Maßnahmen, die der Versorgung oder der Gesundheitsfürsorge der Be-
völkerung dienen, für Zusammenkünfte von kommunalen Räten und von deren Ausschüs-
sen und Organen, Nominierungsveranstaltungen von Parteien und Wählervereinigungen 
und notwendige Gremiensitzungen von juristischen Personen des privaten und öffentlichen 
Rechts, von rechtsfähigen und teilrechtsfähigen Gesellschaften und Gemeinschaften , für 
Betriebsversammlungen und Veranstaltungen der Tarifpartner  sowie für angeordnete Maß-
nahmen zur Tierseuchenbekämpfung und zur Prävention der Afrikanischen Schweinepest 
einschließlich der Jagdausübung. Die Teilnahme an öffentlichen Sitzungen und Terminen 
ist nach den geltenden Vorschriften zu gewährleisten.  

§ 2a 

Kirchen und Religionsgemeinschaften, Eheschließungen und Beerdigungen 

(1) § 2 Absatz 1 gilt nicht für Zusammenkünfte in Kirchen und auf den für die Religionsaus-

übung bestimmten Grundstücken und in Gebäuden von Religionsgemeinschaften zum 
Zwecke der Religionsausübung sowie für Eheschließungen und Beerdigungen im engsten 
Familienkreis. An Eheschließungen und Beerdigungen dürfen nicht mehr als 10 Personen 
teilnehmen. Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten. 

(2) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften regeln ihre Zusammenkünfte zum Zwecke 

der Religionsausübung in eigener Verantwortung mit verpflichtender Wirkung.  Für 
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Zusammenkünfte in Kirchen und von Religionsgemeinschaften zum Zweck der Religions-
ausübung sind die aufgestellten Hygienekonzepte der besonderen Infektionslage anzupas-
sen. Dies kann durch Reduzierung der Teilnehmerzahl oder der Dauer der Zusammen-
künfte oder den Verzicht auf gemeinschaftlichen Gesang oder durch Onlineangebote ohne 
anwesende Gemeinde erreicht werden.  

§ 2b 

Ausgangsbeschränkung 

Das Verlassen der Unterkunft ohne triftigen Grund ist untersagt. Triftige Gründe sind: 

1. die Abwendung einer Gefahr für Leib, Leben und Eigentum, 

2. die Ausübung beruflicher Tätigkeiten einschließlich ehrenamtlicher Tätigkeiten 
zur Sicherstellung der Versorgung in Einrichtungen des Gesundheits- und So-
zialwesens oder zur Wahrnehmung von Betreuungsaufgaben, 

3. der Besuch der Schule und von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, Ein-
richtungen und Diensten der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderun-
gen, teilstationären Einrichtungen gemäß § 71 Absatz 2 des Elften Buches So-
zialgesetzbuch, von Schulungen zur Pandemiebekämpfung oder von unauf-
schiebbaren Prüfungen im Bereich der berufsbezogenen, schulischen oder 
akademischen Aus- und Fortbildung, von Einrichtungen zur Durchführung von 
Pflegekursen sowie von Kirchen und anderen Orten der Religionsausübung, 

4. Versorgungsgänge für die Gegenstände des täglichen Bedarfs und der Grund-
versorgung nach § 4 Absatz 1 Satz 2 sowie die Inanspruchnahme sonstiger 
Dienstleistungen im Umkreis von 15 Kilometern des Wohnbereichs, der Unter-
kunft oder des Arbeitsplatzes oder zur nächstgelegenen Einrichtung nach § 4 
Absatz 1 Satz 2;  

5. die Wahrnehmung des notwendigen Lieferverkehrs, einschließlich Brief- und 
Versandhandel, 

6. Fahrten von Feuerwehr-, Rettungs- oder Katastrophenschutzkräften sowie des 

Technischen Hilfswerks und des Krankentransportes zum jeweiligen Stützpunkt 
oder Einsatzort,  

7. die Inanspruchnahme medizinischer, psychosozialer und veterinärmedizini-
scher Versorgungsleistungen, heilpädagogischer Förderung gemäß § 46 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch sowie der Besuch Angehöriger der Heil- und 
Gesundheitsberufe, soweit dies medizinisch erforderlich ist oder im Rahmen 
einer dringend erforderlichen seelsorgerischen Betreuung, 

8. der Besuch von Ehe- und Lebenspartnern sowie von Partnern von Lebensge-
meinschaften, hilfsbedürftigen Menschen, Kranken oder Menschen mit Ein-
schränkungen und die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts im je-
weiligen privaten Bereich sowie Besuche im Sinne des § 7 Absatz 1, 

9. die Teilnahme an Zusammenkünften der Staatsregierung und der kommunalen 
Vertretungskörperschaften sowie die Teilnahme an oder Wahrnehmung von 
Terminen der Behörden, Gerichte, Staatsanwaltschaften oder anderer Stellen, 
die öffentliche Aufgaben wahrnehmen; dazu gehört auch die Teilnahme an öf-
fentlichen Gerichtsverhandlungen, die Einsichtnahme in Unterlagen, die nach 
den geltenden Vorschriften auszulegen oder niederzulegen sind, die Wahrneh-
mung von Terminen kommunaler Räte und von deren Ausschüssen und Orga-
nen sowie Maßnahmen, die der Versorgung oder der Gesundheitsfürsorge der 
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Bevölkerung dienen. Die Teilnahme an öffentlichen Sitzungen und Terminen ist 
nach den geltenden Vorschriften zu gewährleisten; 

10. die Teilnahme an notwendigen Gremiensitzungen von juristischen Personen 
des privaten und öffentlichen Rechts, rechtsfähigen und teilrechtsfähigen Ge-
sellschaften und Gemeinschaften, an Betriebsversammlungen und Veranstal-
tungen der Tarifpartner sowie an Nominierungsveranstaltungen von Parteien 
und Wählervereinigungen, 

11. die Wahrnehmung unaufschiebbarer Termine gemeinsam mit einer Person ei-
nes weiteren Hausstands bei Gerichtsvollziehern, Rechtsanwälten, Notaren, 
Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Insolvenzverwaltern, Bestattern und zur 
rechtlichen Betreuung,  

12. Zusammenkünfte und Besuche nach § 2 Absatz 1, 1a und 1b, 

13. die Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen, 

14. die Teilnahme an einer Eheschließung nach § 2a Absatz 1,  

15. die Begleitung Sterbender im engsten Familienkreis sowie die Teilnahme an 
Beerdigungen nach § 2a Absatz 1,  

16. Sport und Bewegung im Freien im Umkreis von 15 Kilometern des Wohnbe-
reichs oder der Unterkunft sowie der Besuch des eigenen oder gepachteten 
Kleingartens oder Grundstücks unter Einhaltung der Kontaktbeschränkung 
nach § 2 Absatz 1 und 1a; 

17. unabdingbare Handlungen zur Versorgung von Tieren, 

18. die Teilnahme an Versammlungen nach Maßgabe von § 9, 

19. der Besuch von Einrichtungen und Angeboten, deren Betrieb nicht nach dieser 
Verordnung oder einer Allgemeinverfügung der zuständigen kommunalen Be-
hörde untersagt ist und die nicht in den Nummern 1 bis 18 genannt werden. 

§ 2c 

Ausgangssperre 

(1) Im Freistaat Sachsen gilt zwischen 22 Uhr und 6 Uhr des Folgetages eine erweiterte 
Ausgangsbeschränkung (Ausgangssperre). Das Verlassen der Unterkunft ist in dieser 
Zeit nur aus den folgenden triftigen Gründen zulässig: 

1. die Abwendung einer Gefahr für Leib, Leben und Eigentum, 

2. die Jagd zur Prävention der Afrikanischen Schweinepest, 

3. die Ausübung beruflicher Tätigkeiten und kommunalpolitischer Funktionen ein-
schließlich des hierfür erforderlichen Weges zur Notbetreuung nach § 5a, 

4. die Wahrnehmung des notwendigen Lieferverkehrs, einschließlich Brief- und Ver-
sandhandel, 

5. Fahrten von Feuerwehr-, Rettungs- oder Katastrophenschutzkräften zum jeweiligen 
Stützpunkt oder Einsatzort,  
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6. der Besuch von Ehe- und Lebenspartnern sowie von Partnern von Lebensgemein-
schaften, hilfsbedürftigen Menschen, Kranken oder Menschen mit Einschränkun-
gen und die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts im jeweiligen privaten 
Bereich sowie Besuche im Sinne des § 7 Absatz 1, 

7. die Inanspruchnahme medizinischer, psychosozialer und veterinärmedizinischer 
Versorgungsleistungen sowie der Besuch Angehöriger der Heil- und Gesundheits-
berufe, soweit dies medizinisch erforderlich ist oder im Rahmen einer erforderli-
chen seelsorgerischen Betreuung, 

8. die Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen, 

9. die Begleitung Sterbender im engsten Familienkreis,  

10. unabdingbare Handlungen zur Versorgung von Tieren, 

11. in der Zeit vom 24. Dezember 2020 bis 26. Dezember 2020 die Teilnahme an einem 
Gottesdienst, 

12. zu Heiligabend und  

13. in der Silvesternacht unter besonderer Beachtung der Kontaktbeschränkungen und 
Abstandsregelungen nach § 2 Absatz 1, des Alkoholverbots nach § 2d sowie der 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung nach § 3. 

(2) Wird der Inzidenzwert von 200 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb von 
sieben Tagen im Freistaat Sachsen an fünf Tagen andauernd unterschritten, kann der 
Landkreis oder die Kreisfreie Stadt die Ausgangssperre aufheben, wenn der Inzidenzwert 
von 200 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen im Landkreis 
oder der Kreisfreien Stadt an fünf Tagen andauernd unterschritten wird und die Ausgangs-
sperre nicht weiterhin zur Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie erforderlich ist. Maß-
geblich für den Inzidenzwert nach Satz 1 sind die veröffentlichten Zahlen des tagesaktuellen 
Lageberichts des Robert Koch-Instituts. Das Erreichen des maßgeblichen Inzidenzwertes 
nach Satz 1 ist durch die oberste Landesgesundheitsbehörde und die zuständige kommu-
nale Behörde öffentlich bekannt zu machen. Die Aufhebung der Ausgangssperre ist durch 
die zuständige kommunale Behörde öffentlich bekannt zu machen. 

§ 2d 

Alkoholverbot 

Der Alkoholausschank und -konsum ist in der Öffentlichkeit verboten. Die Abgabe von al-
koholhaltigen Getränken ist nur in mitnahmefähigen und verschlossenen Behältnissen er-
laubt. 

§ 3 

Mund-Nasenbedeckung 

(1) Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung im öffentlichen Raum besteht, 
wenn sich Menschen begegnen. Das gilt insbesondere  

1. bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel zur Personenbeförderung, einschließlich 

Taxis, Reisebusse oder regelmäßiger Fahrdienste zum Zweck der Beförderung zwi-
schen dem Wohnort/der Wohnstätte und Einrichtungen von Menschen mit Behinderun-
gen, pflegebedürftigen Menschen oder Patienten zu deren Behandlung,  
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2. vor dem Eingangsbereich von und in Groß- und Einzelhandelsgeschäften und Läden 
sowie auf den dazugehörigen Parkplätzen und Parkhäusern, 

3. in Gesundheitseinrichtungen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes 
sowie durch Beschäftigte ambulanter Pflegedienste bei der Ausübung der Pflege; aus-
genommen sind die Behandlungsräume sowie die stationär aufgenommenen Patienten 
am Sitzplatz zur Aufnahme von Speisen und Getränken und in ihren Zimmern, 

4. beim Besuch in Einrichtungen nach § 36 Absatz 1 Nummer 2 des Infektionsschutzgeset-
zes, 

5. in Arbeits- und Betriebsstätten; dies gilt nicht am Arbeitsplatz, sofern der Mindestabstand 
von 1,5 Metern eingehalten werden kann, 

6. in öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten mit regelmäßigem Publikumsverkehr: 

a) in Einkaufszentren, Beherbergungsbetrieben (Verkehrs- und Gemeinschaftsflächen, 
Speiseräumen bis zum Erreichen des Platzes) und öffentlichen Verwaltungen, 

b) in Banken, Sparkassen und Versicherungen, 

c) vor und in gastronomischen Einrichtungen einschließlich Imbiss- und Caféangebo-
ten zur und bei Lieferung und Abholung von mitnahmefähigen Speisen und Ge-
tränken, 

d) vor dem Eingangsbereich von und in Kirchen und Räumen von Religionsgemein-
schaften mit Ausnahme der vortragenden Person sowie zur rituellen Aufnahme 
von Speisen und Getränken, 

e) in Aus- und Fortbildungseinrichtungen, die der berufsbezogenen, schulischen oder 
akademischen Aus- und Fortbildung dienen sowie auf deren Gelände, mit Aus-
nahme des Unterrichts in den Musik- und Tanzhochschulen, 

7. vor dem Eingangsbereich von Schulen und Einrichtungen der Kindertagesbetreuung,  

8. beim Aufenthalt in Schulgebäuden, auf dem Gelände von Schulen sowie bei schulischen 
Veranstaltungen; dies gilt nicht, 

a) wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird,   

b) für die Primarstufe,  

c) für Horte, 

d) im Unterricht für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I mit Ausnahme der 
Abendoberschulen, 

e) im Unterricht an Förderschulen der Sekundarstufe I auch für Lehrkräfte und sonsti-
ges im Unterricht eingesetztes Personal, 

f) im Unterricht der Werkstufe der Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung, 

g) im inklusiven Unterricht für die Förderschwerpunkte Hören und Sprache sowie  

h) zur Aufnahme von Speisen und Getränken im Schulgebäude, 
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9. wenn die Allgemeinverfügung des Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftli-
chen Zusammenhalt zur Regelung des Betriebs von Einrichtungen der Kindertagesbe-
treuung, von Schulen und Schulinternaten im Zusammenhang mit der Bekämpfung der  
SARS-CoV-2-Pandemie dies bestimmt, 

10. an Haltestellen, in Bahnhöfen, in Fußgängerzonen, auf den Sport und Spiel gewidmeten 
Flächen (ausgenommen Kinder bis zur Vollendung des zehnten Lebensjahres), auf 
Wochenmärkten und an Außenverkaufsständen. Dies gilt von 6 Uhr bis 24 Uhr;  

11. bei den Zusammenkünften gemäß § 2 Absatz 4 mit Ausnahme der Personen, denen 
das Rederecht erteilt wird. 

Ausgenommen sind die Fortbewegung ohne Verweilen mit Fortbewegungsmitteln und 
die sportliche Betätigung. 

(2) Menschen mit Behinderung und solche mit gesundheitlichen Einschränkungen können, 
sofern sie nicht dazu in der Lage sind, auf das Tragen der Mund-Nasenbedeckung verzich-
ten. Es ist zulässig, im Kontakt mit hörgeschädigten Menschen, die auf das Lesen von Lip-
penbewegungen angewiesen sind, zeitweilig auf die Mund-Nasenbedeckung zu verzichten. 

(3) Ausgenommen von der Pflicht nach Absatz 1 sind Kinder bis zur Vollendung des sechs-
ten Lebensjahres. Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 6, 10 und 11 gilt nicht für das Personal, 
soweit andere Schutzmaßnahmen ergriffen wurden oder kein Kundenkontakt besteht. Zur 
Glaubhaftmachung einer Befreiung von der Pflicht nach Absatz 1 genügt die Gewährung 
der Einsichtnahme in ein ärztliches Attest. Insoweit kann aus infektionsschutzrechtlichen 
Gründen die Benutzung und der Aufenthalt nach Absatz 1 nicht versagt werden. Personen, 
die entgegen der nach Absatz 1 bestehenden Pflicht keine Mund-Nasenbedeckung tragen, 
ohne dass eine Ausnahme nach den Sätzen 2 bis 4 oder nach Absatz 2 vorliegt, ist die 
Benutzung nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 Alternative 1 sowie der Aufenthalt nach Absatz 
1 Satz 2 Nummer 2 bis 8 und 10 untersagt. 

(4) Schulen und Einrichtungen der Kindertagesbetreuung sind befugt, von dem ärztlichen 
Attest, mit dem eine Befreiung von der Pflicht nach Absatz 1 glaubhaft gemacht wird, eine 
analoge oder digitale Kopie zu fertigen und diese aufzubewahren. Das Original des Attests 
darf nur mit Zustimmung des Vorlegenden aufbewahrt werden. Die Kopie oder das Attest 
ist vor unbefugtem Zugriff zu sichern und nach Ablauf des Zeitraumes, für welchen das 
Attest gilt, unverzüglich zu löschen oder zu vernichten, spätestens jedoch mit Ablauf des 
Jahres 2021. 

§ 4 

Schließung von Einrichtungen und Angeboten 

(1) Untersagt ist die Öffnung von Einkaufszentren und Einzel- oder Großhandel sowie La-
dengeschäften mit Ausnahme zulässiger Telefon- und Onlineangebote ausschließlich zum 
Versand oder zur Lieferung. Erlaubt ist nur die Öffnung von folgenden Geschäften und 
Märkten des täglichen Bedarfs sowie der Grundversorgung beschränkt auf ein entspre-
chendes Sortiment des täglichen Bedarfs sowie der Grundversorgung: Lebensmittelhandel, 
Tierbedarf, Getränkemärkte, Abhol- und Lieferdienste, Apotheken, Drogerien, Sanitätshäu-
ser, Orthopädieschuhtechniker, Bestatter, Optiker, Hörgeräteakustiker, Sparkassen und 
Banken, Poststellen, Reinigungen, Friseure, Waschsalons und Ladengeschäfte des Zei-
tungsverkaufs, Verkauf von Weihnachtsbäumen, Tankstellen, Wertstoffhöfe, Kfz- und Fahr-
radwerkstätten sowie einschlägige Ersatzteilverkaufsstellen, selbstproduzierende und -ver-
marktende Baumschulen, Gartenbau- und Floristikbetriebe.  

(2) Untersagt ist mit Ausnahme zulässiger Onlineangebote der Betrieb von: 
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1. Aus- und Fortbildungseinrichtungen, mit Ausnahme von Schulungen zur Pandemiebe-
kämpfung oder zur Durchführung von unaufschiebbaren Prüfungen im Bereich der be-
rufsbezogenen, schulischen oder akademischen Aus- und Fortbildung sowie der Hoch-
schulen im Sinne des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes und der Berufsakade-
mie Sachsen, 

2. Integrationskursen,  

3. Fahrschulen, Bootsschulen, Flugschulen und vergleichbaren Einrichtungen und Angebo-
ten, 

4. Freibädern, Hallenbädern, Kurbädern, Thermen soweit es sich nicht um Rehabilitations-
einrichtungen handelt,  

5. Dampfbädern, Dampfsaunen und Saunen, 

6. Fitnessstudios und ähnlichen Einrichtungen, soweit sie nicht medizinisch notwendigen 
Behandlungen dienen, 

7. Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und ähnlichen Einrichtungen,  

8. Anlagen und Einrichtungen des Sportbetriebs einschließlich Skiaufstiegsanlagen; das 
Verbot und die personenmäßige Beschränkung nach § 2 gelten nicht für sportliche Be-
tätigungen auf diesen Anlagen für Sportlerinnen und Sportler ,  

a) für die ein Arbeitsvertrag besteht, der sie zu einer sportlichen Le istung gegen ein 
Entgelt verpflichtet und dieses überwiegend zur Sicherung des Lebensunterhalts 
dient oder die lizenzierte Profisportler sind,  

b) die dem Bundeskader (Olympiakader, Perspektivkader, Nachwuchskader 1) und 
Nachwuchskader 2 des Deutschen Olympischen Sportbundes oder dem Spitzen-
kader des Deutschen Behindertensportverbandes angehören oder die Kader in ei-
nem Nachwuchsleistungszentrum im Freistaat Sachsen und  

c) von sportwissenschaftlichen Studiengängen, 

9. Freizeit-, Vergnügungsparks, botanischen und zoologischen Gärten, Tierparks, 

10. Volksfesten, Jahrmärkten, Weihnachtsmärkten, Spezialmärkten, Ausstellungen nach 
§ 65 der Gewerbeordnung, 

11. Diskotheken, Tanzlustbarkeiten, 

12. Messen,  

13. Tagungen und Kongressen, 

14. Museen, Gedenkstätten, Musikschulen und Musikunterricht durch freiberufliche Musik-
pädagogen, Volkshochschulen, Kinos, Theatern, Opernhäusern, Konzerthäusern, 
Konzertveranstaltungsorten, Musiktheatern, Clubs und Musikclubs und entsprechen-
den Einrichtungen für Publikum, 

15. Bibliotheken, mit Ausnahme der Medienausleihe sowie mit Ausnahme von Fachbiblio-
theken und Bibliotheken an den Hochschulen, der Sächsischen Landes- und Universi-
tätsbibliothek und der Deutschen Nationalbibliothek, 
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16. Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe ohne pädagogische Betreuung, Angeboten der 
Kinder- und Jugendhilfe nach dem §§ 11 bis 14 und 16 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch sowie Einrichtungen und Angeboten der Kinder- und Jugenderholung; zuläs-
sig bleiben Angebote der mobilen Kinder- und Jugendarbeit, 

17. Zirkussen, 

18. Prostitutionsstätten, Prostitutionsveranstaltungen, Prostitutionsvermittlungen, Prostitu-
tionsfahrzeugen, 

19. Busreisen, 

20. Schulfahrten, 

21. Übernachtungsangeboten, mit Ausnahme von Übernachtungen aus notwendigen be-
ruflichen, medizinischen oder sozialen Anlässen, einschließlich der nach § 2 Absatz 1a 
erforderlichen Übernachtungen, 

22. Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, 

23. Gastronomiebetrieben sowie Bars, Kneipen und ähnlichen Einrichtungen. Ausgenom-
men ist die Lieferung und Abholung von mitnahmefähigen Speisen und Getränken zum 
Verzehr in der eigenen Häuslichkeit oder am Arbeitsplatz sowie der Betrieb von Kanti-
nen und Mensen; 

24. Betrieben im Bereich der körpernahen Dienstleistung, mit Ausnahme medizinisch not-
wendiger Behandlungen und von Friseuren, 

25. allen sonstigen Institutionen und Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung dienen.  

(3) Von dem Verbot nach Absatz 1 und 2 sind das Betreten und Arbeiten durch Betreiber 
und Beschäftigte und Prüfer nicht erfasst. 

§ 5 

Einrichtungen, Betriebe und Angebote mit Hygienekonzept und  
Kontaktdatenerhebung 

(1) Die nicht nach § 4 Absatz 1 geschlossenen Einrichtungen, Betriebe und Angebote sind 
unter Einhaltung der Hygieneregelungen nach den Absätzen 2 bis 4 sowie der Kontaktda-
tenerhebung nach Absatz 6 zulässig. Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen soll-
ten auf Präsenzveranstaltungen verzichten; dies gilt insbesondere nicht für Labortätigkei-
ten, Praktika, praktische und künstlerische Ausbildungsabschnitte sowie Prüfungen. 

(2) In Groß- und Einzelhandelsgeschäften sowie Läden mit einer Verkaufsfläche von bis zu 
800 qm darf sich nicht mehr als ein Kunde pro zehn qm Verkaufsfläche aufhalten. Bei Groß- 
und Einzelhandelsgeschäften sowie Läden mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800 qm 
darf sich insgesamt auf einer Fläche von 800 qm höchstens ein Kunde pro zehn qm Ver-
kaufsfläche und auf der 800 qm übersteigenden Fläche höchstens ein Kunde pro 20 qm 
Verkaufsfläche aufhalten. Für Einkaufszentren ist für die Berechnung nach den Sätzen 1 
und 2 die jeweilige Gesamtverkaufsfläche anzusetzen. Durch ein mit eigenem oder beauf-
tragtem Personal abgesichertes Einlassmanagement müssen Einkaufszentren und Ge-
schäfte verhindern, dass es im Innenbereich von Einkaufspassagen oder Einkaufszentren 
zu unnötigen Schlangenbildungen kommt. Die zulässige Höchstkundenzahl, welche gleich-
zeitig anwesend sein darf, ist im Eingangsbereich sichtbar auszuweisen. 
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(3) Der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des Bundesministeriums für Arbeit und Sozia-
les, die SARS-CoV-2 Arbeitsschutzregel sowie vorhandene branchenspezifische Konkreti-
sierungen der Unfallversicherungsträger beziehungsweise der Arbeitsschutzbehörde und 
die einschlägigen Empfehlungen des Robert Koch-Institutes zum Infektionsschutz in ihrer 
jeweiligen Fassung oder Konzepte und Empfehlungen der Fachverbände sind zu berück-
sichtigen. Weitere Schutzvorschriften sind gemäß der Allgemeinverfügung des Staatsmi-
nisteriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Anordnung von Hygiene-
auflagen zur Verhinderung der Verbreitung des Corona-Virus und der Allgemeinverfügung 
des Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Regelung 
des Betriebs von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, von Schulen und Schulinterna-
ten im Zusammenhang mit der Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie einzuhalten. 

(4) Auf der Grundlage der in Absatz 2 und 3 genannten Empfehlungen und Vorschriften ist 
ein eigenes schriftliches Hygienekonzept zu erstellen und umzusetzen. Dieses muss ins-
besondere die Abstandsregelung zu anderen Personen sowie weitere Hygienemaßnahmen 
beinhalten. Das Hygienekonzept benennt einen verantwortlichen Ansprechpartner vor Ort 
für die Einhaltung und Umsetzung des Hygienekonzepts, der geltenden Kontaktbeschrän-
kungen und Abstandsregelungen sowie zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung oder 
persönlicher Schutzausrüstungen. Die zuständige Behörde kann das Hygienekonzept und 
seine Einhaltung überprüfen. 

(5) Für in Aufnahmeeinrichtungen oder Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge unterge-
brachte oder tätige Personen treffen die Unterbringungsbehörden einrichtungs- und objekt-
abhängige Regelungen in Abstimmung mit den zuständigen Behörden. 

(6) Personenbezogene Daten zur Nachverfolgung von Infektionen sind durch Veranstalter 
und Betreiber von Einrichtungen, Behörden und Gerichte, Angeboten und Betrieben die 
nicht nach § 4 Absatz 1 verboten sind, zu verarbeiten; ausgenommen sind Berufsgeheim-
nisträger nach § 53 Absatz 1 der Strafprozessordnung, der Bereich von Groß- und Einzel-
handelsgeschäften, Läden und Verkaufsständen sowie bei Lieferung und Abholung von 
mitnahmefähigen Speisen und Getränken. Zu diesem Zweck sind folgende personenbezo-
gene Daten zu verarbeiten: Name, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse und Postleitzahl 
der Besucher sowie Zeitraum und Ort des Besuchs. Es ist sicherzustellen, dass eine Kennt-
nisnahme der erfassten Daten durch Unbefugte ausgeschlossen ist. Die Daten dürfen nur 
zum Zweck der Aushändigung an die für die Erhebung der Daten zuständigen Behörden 
verarbeitet werden und sind vier Wochen nach der Erhebung zu löschen. Auf Anforderung 
sind die verarbeiteten Daten an diese zu übermitteln; eine Verarbeitung zu anderen Zwe-
cken als der Kontaktnachverfolgung ist unzulässig. Die Daten sind unverzüglich zu löschen 
oder zu vernichten, sobald diese für die Kontaktnachverfolgung nicht mehr benötigt werden. 

(7) Wird eine digitale Erhebung von Kontaktdaten nach Absatz 6 vorgesehen, ist zusätzlich 

1. eine analoge Erhebung von Kontaktdaten der Besucherin oder des Besuchers und 

2. eine barrierefreie Datenerhebung 

zu ermöglichen. 

§ 5a 

Schule und Kindertagesbetreuung 

(1) Schulen, einschließlich der Schulinternate mit Ausnahme des Internats der Palucca 

Hochschule für Tanz Dresden, und Einrichtungen der Kindertagesbetreuung sind mit Aus-
nahme einer unter den Voraussetzungen der Absätze 2 bis 4 möglichen Notbetreuung ge-
schlossen. Die Schließung umfasst nicht das Betreten und Arbeiten durch Träger und Be-
schäftigte sowie aus wichtigem Grund Tätigkeiten sonstiger Personen sowie Maßnahmen 



 - 11 -  

zur Vorbereitung der Präsenzbeschulung in Schulen ab dem 11. Januar 2021. Die Anord-
nung häuslicher Lernzeiten nach Maßgabe des Schulrechts bleibt zulässig.  Zudem kann 
der Schulbetrieb an Klinik- und Krankenhausschulen im Einvernehmen mit der Leitung der 
Klinik oder des Krankenhauses aufrecht erhalten werden. 

(2) Eine Notbetreuung ist in den Grund- und Förderschulen für ihre Schülerinnen und Schü-
ler im Zeitraum 14. bis 18. Dezember 2020 sowie 4. bis 8. Januar 2021 sowie an Förder-
schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung für ihre Schülerinnen und Schüler 
auch am 21. und 22. Dezember 2020 gestattet. Die Notbetreuung nach Satz 1 an Förder-
schulen darf auch für inklusiv unterrichtete Schülerinnen und Schüler  anderer Schularten 
angeboten werden. In Einrichtungen der Kindertagesbetreuung ist eine Notbetreuung im 
Zeitraum 14. Dezember 2020 bis 8. Januar 2021 für dort betreute Kinder gestattet. 

(3) Die Notbetreuung nach Absatz 2 darf nur eingerichtet werden  

1. für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 4 an Grundschulen und der Pri-
marstufe an Förderschulen während der üblichen Unterrichts- und Hortzeiten, 

2. für mehrfach- und schwerstmehrfachbehinderte Schülerinnen und Schüler an Grund- und 
Förderschulen sowie mehrfach- und schwerstmehrfachbehinderte Kinder in Einrichtungen 
der Kindertagesbetreuung, sofern die Personensorgeberechtigten die Betreuung der Schü-
lerinnen und Schüler oder Kinder nicht leisten können, während der üblichen Unterrichts- 
und Öffnungszeiten, 

3. für Kinder in Kindertageseinrichtungen sowie heilpädagogischen Kindertageseinrichtun-
gen während der üblichen Öffnungszeiten sowie 

4. für Kinder in den Kindertagespflegestellen während der üblichen Öffnungszeiten.  

(4) Eine Notbetreuung nach Absatz 3 Nummer 1, 3 und 4 soll nur dann stattfinden, wenn 

1. beide Personensorgeberechtigten oder der alleinige Personensorgeberechtigte oder 
in Fällen der Umgangsregelung der zur Antragstellung aktuell Personensorgeberechtigte 
gemäß der Anlage 1 beruflich tätig und aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Gründe 
an einer Betreuung des Kindes gehindert sind, 

2. nur einer der Personensorgeberechtigten gemäß der Anlage 2  beruflich tätig und auf-
grund dienstlicher oder betrieblicher Gründe an einer Betreuung des Kindes gehindert ist 
sowie eine Betreuung durch den anderen Personensorgeberechtigten nicht abgesichert 
werden kann oder 

3. das Jugendamt aufgrund andernfalls drohender Kindeswohlgefährdung die Notwen-
digkeit einer Notbetreuung feststellt. 

Zum Nachweis der beruflichen Tätigkeit nach Satz 1 Nummer 1 oder 2 ist das Formblatt 
gemäß Anlage 3 auszufüllen und der Schule oder der Einrichtung der Kindertagesbetreu-
ung vorzulegen; in dem Formblatt vorgesehene Unterschriften der Arbeitgeber können bin-
nen eines Arbeitstages nach der erstmaligen Inanspruchnahme der Notbetreuung nachge-
reicht werden. Die Schule oder die Einrichtung der Kindertagesbetreuung hat das vorge-
legte Formblatt im Original bis zum Ablauf des 31. Januar 2021 aufzubewahren und  danach 
unverzüglich zu vernichten. 
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§ 6 

Saisonarbeitskräfte 

Wer Personen beschäftigt, die  

1. zum Zweck einer turnusgemäßen oder zu einer bestimmten Zeit innerhalb eines Jahres 
mindestens dreiwöchigen Arbeitsaufnahme vorübergehend aus dem Ausland in das 
Gebiet des Freistaates Sachsen einreisen (Saisonarbeitskräfte), 

2. in Gemeinschaftsunterkünften wohnen und  

3. in Betrieben arbeiten, in denen gleichzeitig mehr als zehn Beschäftigte einschließlich 
Leiharbeitskräften, Beschäftigten eines Werkunternehmens und sonstige Personen tä-
tig sind, 

muss sicherstellen, dass diese bei Beginn der Beschäftigung über einen ärztlichen Befund 

in deutscher oder englischer Sprache verfügen, aus dem sich ergibt, dass eine molekular-
biologische Testung keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit dem Corona-
virus SARS-CoV-2 ergeben hat. Die Testung darf höchstens 48 Stunden vor der Anreise 
vorgenommen worden sein. Personen, welche nicht über den ärztlichen Befund nach Satz 
1 verfügen, dürfen nicht beschäftigt werden. Der Betriebsinhaber, der Saisonarbeitskräfte 
beschäftigt, ist verpflichtet, die Arbeitsaufnahme der Saisonarbeitskräfte jeweils grundsätz-
lich 14 Tage vor ihrem Beginn der zuständigen Behörde sowie der für den Arbeitsschutz 
zuständigen Behörde anzuzeigen. Eine spätere Anzeige ist nur ausreichend, wenn der Be-
triebsinhaber glaubhaft macht, dass eine frühere Anzeige aus zwingenden betrieblichen 
oder sonstigen Gründen nicht möglich war. Die Anzeige hat die Namen der Saisonarbeits-
kräfte, deren Unterbringungsort, Art und Zeitraum der Tätigkeit sowie die Kontaktdaten des 
Betriebsinhabers zu enthalten. Die Anzeigepflicht besteht auch, wenn die Saisonarbeits-
kräfte während ihres Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland den Betrieb  oder den 
Arbeitgeber wechseln. 

§ 7 

Besuchs- und Betretungsregelungen für Einrichtungen des Gesundheits- und  
Sozialwesens 

(1) Der Besuch folgender Einrichtungen ist nur unter den Voraussetzungen des Absatzes 
2 zulässig: 

1. Alten- und Pflegeheime, 

2. Einrichtungen nach § 2 Absatz 1 des Sächsischen Betreuungs- und Wohnqualitätsge-
setzes vom 12. Juli 2012 (SächsGVBl. S. 397), das zuletzt durch das Gesetz vom 6. 
Juni 2019 (SächsGVBl. S. 466) geändert worden ist, und ambulant betreuten Wohnge-
meinschaften sowie Wohngruppen mit Menschen mit Behinderungen nach § 2 Absatz 
2 und 3 des Sächsischen Betreuungs- und Wohnqualitätsgesetzes, soweit für diese 
der Teil 2 des Sächsischen Betreuungs- und Wohnqualitätsgesetzes Anwendung fin-
det, 

3. Krankenhäuser sowie Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den 
Krankenhäusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt (Einrichtungen nach § 
23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 3 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I 
S. 1385) geändert worden ist) und  

4. genehmigungspflichtige stationäre Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe gemäß § 
13 Absatz 3 Satz 1, § 19 Absatz 1 Satz 1, § 34 Satz 1, § 35, § 35a Absatz 2 Nummer 
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3 und 4, § 42 Absatz 1 Satz 2 sowie § 42a Absatz 1 des Achten Buches Sozialgesetz-
buch sowie Wohnstätten, in denen Leistungen der Eingliederungshilfe an Kinder und 
Jugendliche erbracht werden. 

(2) Die Einrichtungen nach Absatz 1 sind zur Aufrechterhaltung der Besuchsmöglichkeiten 
verpflichtet. Im Rahmen eines Hygieneplans nach § 36 Absatz 1 Nummer 1 und 2 oder § 
23 Absatz 5 des Infektionsschutzgesetzes oder eines eigenständigen Konzepts ist durch 
Regelungen zum Besuch und nach Bedarf zum Verlassen und Betreten der Einrichtungen 
durch die Bewohnerinnen und Bewohner sicherzustellen, dass die Regelungen nicht zu 
einer vollständigen sozialen Isolation der Betroffenen führen (einrichtungsbezogenes, be-
wohnerorientiertes Besuchskonzept). Die Regelungen haben insbesondere Bestimmungen 
zu einzuhaltenden Hygienemaßnahmen, zur Anzahl der Besucherinnen und Besucher, zur 
Nachverfolgbarkeit eventueller Infektionsketten und zur Sicherstellung der fortlaufenden 
praktischen Ausbildung in Berufen des Gesundheits- und Sozialwesens zu enthalten. § 5 
Absatz 6 und 7 gilt entsprechend. Die Besuchs- und Betretungsregelungen sind an die ak-
tuelle regionale Infektionslage anzupassen und müssen in einem angemessenen Verhältnis 
zwischen dem Schutz der versorgten Personen und deren Persönlichkeits- und Freiheits-
rechten stehen.  

(3) Besuchern in Einrichtungen nach Absatz 1 darf der Zutritt nur nach erfolgtem Antigentest 
auf das Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Testergebnis und mit einer Mund-Nasen-
bedeckung gewährt werden. Die Einrichtungen sind verpflichtet, auf Wunsch der Besuche-
rinnen und Besucher einen Antigentest durchzuführen. Dem Antigentest steht ein PCR-Test 
gleich, der nicht älter als 48 Stunden ist. Im Hygienekonzept können Ausnahmen für Besu-
che zum Zweck der Sterbebegleitung aufgenommen werden. 

(4) Den Einrichtungen nach Absatz 1 wird dringend empfohlen, den Anspruch auf Testung 
gemäß der Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erreger-
nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronavirus-Testverordnung – TestV) vom 30. 
November 2020 regelmäßig mindestens zweimal wöchentlich für die Beschäftigten zu ge-
währleisten. 

(5) Werkstätten für behinderte Menschen, Angebote anderer Leistungsanbieter gemäß § 
60 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das 
zuletzt durch Artikel 3 Absatz 6 des Gesetzes vom 9. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2075) ge-
ändert worden ist und andere tagesstrukturierende Angebote für Menschen mit Behinde-
rungen dürfen von den dort beschäftigten und betreuten Menschen mit Behinderungen nicht 
betreten werden. Von dem Verbot nach Satz 1 sind Menschen mit Behinderungen, die nicht 
in einer besonderen Wohnform nach § 104 Absatz 3 Satz 3 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch wohnen und deren Betreuung und pflegerische Versorgung auch zeitweise nicht 
durch Eltern, Angehörige oder sonstiges Betreuungspersonal sichergestellt werden kann, 
ausgenommen. Von dem Verbot nach Satz 1 können durch den Leiter der Werkstatt für 
behinderte Menschen oder durch den Leiter des anderen Leistungsanbieters diejenigen 
Menschen mit Behinderungen ausgenommen werden, die Leistungen im Eingangsverfah-
ren und Berufsbildungsbereich gemäß § 57 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch erhal-
ten. Weiter können von dem Verbot nach Satz 1 durch den Leiter der Werkstatt für behin-
derte Menschen oder des anderen Leistungsanbieters Beschäftige, die für den wirtschaftli-
chen Betrieb der Werkstatt für behinderte Menschen oder des anderen Anbieters erforder-
lich sind, ausgenommen werden. Ausnahmen vom Betretungsverbot sind nur dann zuläs-
sig, wenn ein Arbeitsschutz- und Hygienekonzept nach § 5 Absatz 3 und 4 vorliegt. Bei 
Beschäftigten, die in Einrichtungen nach Absatz 1 Ziffer 2 wohnen, ist das Arbeitsschutz- 
und Hygienekonzept mit der jeweiligen Leitung der Wohneinrichtung der Werkstattbeschäf-
tigten abzustimmen. Dabei sind Regelungen im Zusammenhang mit der Rückkehr in die 
Einrichtung, insbesondere zu Beförderung und Arbeitsorganisation, einschließlich einer ab-
gestimmten Testkonzeption mit regelmäßigen Testungen der beschäftigten und betreuten 
Menschen zu treffen. Die Sätze 1 bis 7 gelten sinngemäß für andere tagesstrukturierende 
Angebote für Menschen mit Behinderungen. 
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(6) Richterliche Anhörungen dürfen in allen Einrichtungen nach Absatz 1 stattfinden. Das 
schließt das Anwesenheitsrecht von Verfahrensbeiständen, Verfahrenspflegerinnen und 
Verfahrenspflegern sowie sonstigen Verfahrensbeteiligten ein. 

(7) Erlaubt sind auch Vor-Ort-Kontakte durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozial- 
und Jugendamtes, Vormünder, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Notarinnen und 
Notare, Verfahrenspflegerinnen und Verfahrenspfleger und von rechtlichen Betreuerinnen 
und Betreuern sowie durch Sorgeberechtigte, soweit Angelegenheiten der Personensorge 
zu besorgen sind, und Eltern mit Besuchs- und Umgangsrecht. Daneben sind Besuche zu 
seelsorgerischen Zwecken zugelassen. Der Besuch ist mit der Einrichtungsleitung im Vor-
feld abzustimmen; diese kann den Zutritt von Auflagen abhängig machen. Bei Verdachts-
fällen ist entsprechend den Vorgaben des Robert Koch-Institutes der Zutritt grundsätzlich 
zu verweigern. 

(8) Erlaubt ist auch das Betreten  

1. durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Aufsichtsbehörden,  

2. durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Heimaufsicht,  

3. durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Medizinischen Dienste der gesetzlichen und 
privaten Krankenversicherung,  

4. durch Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte im Rahmen der Aus- oder Weiterbil-
dung in Berufen des Gesundheits- oder Sozialwesens oder der studienqualifizierenden 
Ausbildung an der Fachoberschule,  

5. durch ehrenamtlich Tätige zur Sicherstellung der Versorgung in Einrichtungen des Ge-
sundheits- und Sozialwesens sowie  

6. zur medizinischen und therapeutischen Versorgung. 

(9) Das Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt kann durch 
Allgemeinverfügung weitere Regelungen und Hygienevorschriften erlassen. Ausnahmen 
können durch die zuständigen kommunalen Behörden im Einzelfall zugelassen werden, 
soweit dies infektionsschutzrechtlich notwendig oder vertretbar ist.  

§ 8 

Maßnahmen der zuständigen kommunalen Behörden 

(1) Die zuständigen kommunalen Behörden können abhängig von der aktuellen regionalen 

Infektionslage verschärfende Maßnahmen ergreifen, die der Eindämmung des Infektions-
geschehens dienen. Die Maßnahmen sind öffentlich bekanntzugeben. Ergriffene Maßnah-
men sind durch die zuständigen kommunalen Behörden hinsichtlich ihrer weiteren Aufrecht-
erhaltung zu überprüfen. 

(2) Wird der Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sie-

ben Tagen im Landkreis oder in der Kreisfreien Stadt an fünf Tagen andauernd unterschrit-
ten, kann der Landkreis oder die Kreisfreie Stadt von den in dieser Verordnung geregelten 
Maßnahmen abweichen, wenn diese nicht weiterhin zur Bekämpfung der SARS-CoV-2-
Pandemie erforderlich sind. Maßgeblich für den Inzidenzwert nach Satz 1 sind die veröf-
fentlichten Zahlen des tagesaktuellen Lageberichts des Robert Koch-Instituts. Das Errei-
chen des maßgeblichen Inzidenzwertes nach Satz 1 und die von dieser Verordnung abwei-
chenden Maßnahmen sind durch die zuständige kommunale Behörde öffentlich bekannt zu 
machen. 
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(3) Für den Fall eines konkreten räumlich begrenzten Anstiegs der Infektionszahlen (Hot-
spot) sind entsprechend begrenzte Maßnahmen zu treffen.  

§ 9 

Versammlungen 

(1) Unter freiem Himmel sind Versammlungen im Sinne des Sächsischen Versammlungs-
gesetzes vom 25. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 54), das zuletzt durch Artikel 7 des Geset-
zes vom 11. Mai 2019 (SächsGVBl. S. 358) geändert worden ist, ausschließlich ortsfest 
und mit höchstens 1 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zulässig, wenn  

1. alle Versammlungsteilnehmerinnen und Versammlungsteilnehmer, die Versammlungs-
leiterin oder der Versammlungsleiter sowie Ordnerinnen und Ordner eine Mund-Na-
senbedeckung tragen. § 3 Absatz 2 gilt entsprechend; 

2. zwischen allen Versammlungsteilnehmerinnen und Versammlungsteilnehmern ein Min-
destabstand von 1,5 Metern gewahrt wird. 

(2) Bei fünf Tagen andauernder Überschreitung des Inzidenzwertes von 200 Neuinfektio-

nen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen im Landkreis oder in der Kreis-
freien Stadt sind Versammlungen abweichend von Absatz 1 auf eine Teilnehmerzahl von 
maximal 200 Personen begrenzt. § 8 Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(3) Bei fünf Tagen andauernder Überschreitung des Inzidenzwertes von 300 Neuinfektio-
nen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen im Landkreis oder in der Kreis-
freien Stadt sind Versammlungen abweichend von Absatz 1 auf eine Teilnehmerzahl von 
maximal 10 Personen begrenzt. § 8 Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(4) In den Fällen der Absätze 1 bis 3 können im Einzelfall Ausnahmen erteilt werden, wenn 
dies aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist. 

(5) Das Sächsische Versammlungsgesetz bleibt im Übrigen unberührt. 

§ 10 

Sächsischer Landtag 

Von den Bestimmungen dieser Verordnung ist der Sächsische Landtag aufgrund seines 

verfassungsrechtlichen Selbstorganisationsrechts sowie des Hausrechts und der Polizei-
gewalt des Landtagspräsidenten gemäß Artikel 47 Absatz 3 der Verfassung des Freistaates 
Sachsen ausgenommen. Darüber hinaus haben die zuständigen Behörden die besondere 
verfassungsrechtliche Stellung des Landtags und seiner Mitglieder im Rahmen von Maß-
nahmen auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes zu beachten. 

§ 11 

Vollstreckungshilfe, Ordnungswidrigkeiten 

(1) Die nach § 1 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung der Sächsischen Staatsregierung und des 
Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur 
Regelung der Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz und für die Kostenerstat-
tung für Impfungen und andere Maßnahmen der Prophylaxe zuständigen Behörden haben 

1. die Bestimmungen dieser Verordnung, 
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2. die von der obersten Landesgesundheitsbehörde gemäß § 1 Absatz 1 Satz 3 der Ver-
ordnung der Sächsischen Staatsregierung und des Sächsischen Staatsministeriums 
für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Regelung der Zuständigkeiten 
nach dem Infektionsschutzgesetz und für die Kostenerstattung für Impfungen und an-
dere Maßnahmen der Prophylaxe in Eilfällen wahrgenommenen Aufgaben und Befug-
nisse und 

3. die von der obersten Landesgesundheitsbehörde gemäß § 1 Absatz 2 der Verordnung 
der Sächsischen Staatsregierung und des Sächsischen Staatsministeriums für Sozia-
les und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Regelung der Zuständigkeiten nach dem 
Infektionsschutzgesetz und für die Kostenerstattung für Impfungen und andere Maß-
nahmen der Prophylaxe getroffenen Maßnahmen 

umzusetzen. Dabei ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren. Sie können dabei 
die Ortspolizeibehörden um Vollzugs- und Vollstreckungshilfe ersuchen. Die Zuständigkei-
ten zum Vollzug der Arbeitsschutzvorschriften gemäß der Sächsischen Arbeitsschutzzu-
ständigkeitsverordnung vom 6. Juli 2008 (SächsGVBl. S. 416), die zuletzt durch die Ver-
ordnung vom 8. Oktober 2019 (SächsGVBl. S. 706) geändert worden ist, bleiben unberührt. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 des Infektionsschutzgesetzes 
handelt, wer 

1. vorsätzlich 

a) entgegen § 2 Absatz 1 Satz 1 sich in der Öffentlichkeit oder in der eigenen Häus-
lichkeit mit weiteren als den dort genannten Personen aufhält und kein Fall des § 
2 Absatz 1b vorliegt, 

b) entgegen § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 2a Absatz 1 Satz 3 den Mindestabstand von 1,5 
Metern nicht einhält, 

c) entgegen § 2a Absatz 1 Satz 2 die zulässige Personenanzahl überschreitet,  

d)  entgegen §§ 2b und 2c die Unterkunft ohne triftigen Grund verlässt, 

e) entgegen § 2d Alkohol in der Öffentlichkeit ausschenkt oder konsumiert, 

f) entgegen § 4 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Einkaufszentren, Einzel- oder Großhan-
del, Ladengeschäfte, Einrichtungen oder Angebote öffnet, betreibt, durchführt, be-
sucht oder nutzt und keine Ausnahme nach Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 2 vorliegt, 

g) entgegen § 9 Absatz 1 bis 3 eine Versammlung veranstaltet, die nicht ortsfest ist 
oder an der mehr Personen teilnehmen als nach § 9 Absatz 1 bis 3 zulässig sind, 
ohne dass eine Ausnahme nach § 9 Absatz 4 vorliegt, 

2. fahrlässig oder vorsätzlich 

a) entgegen § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 4, 6, 7,10 oder 11, § 7 Absatz 3 Satz 
1, § 9 Absatz 1 Nummer 1 keine Mund-Nasenbedeckung trägt und keine Aus-
nahme nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3, Nummer 6 Buchstabe d oder e, Num-
mer 10, 11, Satz 3 oder Absatz 2 oder 3 oder § 9 Absatz 1 Nummer 1 vorliegt,  

b) entgegen § 5 Absatz 2 Satz 1 oder 2 mehr als die pro Quadratmeter Verkaufsfläche 
zulässige Anzahl an Kunden einlässt, 

c) entgegen § 5 Absatz 2 Satz 5 die zulässige Höchstkundenzahl nicht ausweist,  
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d) entgegen § 5 Absatz 4 Satz 1 Einrichtungen, Betriebe oder Angebote ohne Hygie-
nekonzept öffnet, betreibt oder durchführt oder das Hygienekonzept nicht einhält,  

e) entgegen § 5 Absatz 4 Satz 3 keinen Ansprechpartner vor Ort festlegt,  

f) entgegen § 5 Absatz 4 Satz 3 die Kontaktbeschränkungen, Abstandsregelungen oder 
die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung nicht durchsetzt, 

g) entgegen § 5 Absatz 6 personenbezogene Daten nicht verarbeitet und keine Aus-
nahme nach § 5 Absatz 6 Satz 1, Halbsatz 2 vorliegt, 

h) entgegen § 6 Satz 1 eine Person ohne einen Nachweis beschäftigt oder die Anzeige 
nach § 6 Satz 4 nicht oder nicht rechtzeitig vornimmt und keine Ausnahme nach § 
6 Satz 5 vorliegt, 

i) entgegen § 7 Absatz 2 kein eigenständiges Konzept zum Besuch, Betreten und Ver-
lassen der Einrichtung erstellt, 

j) entgegen § 7 Absatz 3 den Zutritt ohne Vorliegen eines negativen Testergebnisses 
gewährt und keine im Hygienekonzept aufgenommene Ausnahme für Besuche 
zum Zweck der Sterbebegleitung vorliegt. 

§ 12 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 14. Dezember 2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Sächsische 
Corona-Schutz-Verordnung vom 27. November 2020 (SächsGVBl. S. 666) außer Kraft.  

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 10. Januar 2021 außer Kraft. 

Dresden, den 

D i e  S t a a t s m i n i s t e r i n  f ü r  S o z i a l e s  
u n d  G e s e l l s c h a f t l i c h e n  Z u s a m m e n h a l t  

P e t r a  K ö p p i n g  
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

Die Weltgesundheitsorganisation hat die Verbreitung des neuartigen Corona-Virus SARS-
CoV-2 und der dadurch hervorgerufenen Erkrankung COVID-19 am 11. März 2020 als Pan-
demie eingestuft. Die Ausbreitung dieses Virus stellt eine sehr dynamische und ernst zu neh-
mende Belastung für das Gesundheitssystem dar.  

Im Freistaat Sachsen wurden während der Sommermonate die Herausforderungen der 

SARSCoV2- Pandemie gut bewältigt. In den letzten Wochen sind die Infektionszahlen jedoch 
in weiten Teilen Sachsens wieder gestiegen. Dabei hat sich bestätigt, dass bei einem dynami-
schen Infektionsgeschehen oberhalb der von Bund und Ländern gemeinsam definierten 
Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in einer Woche nach den vom Ro-
bert Koch-Institut (RKI) veröffentlichten Daten die Nachverfolgung der Kontakte aller Infizierten 
vor Ort nur noch mit erheblicher Unterstützung von Bund und Ländern gewährleistet werden 
kann. Nach einem kontinuierlichen Anstieg der Infektionszahlen ist die Kontaktnachverfolgung 
teilweise nicht mehr vollständig gewährleistet. Es gilt jetzt, mit den neuen Regelungen die In-
fektionszahlen deutlich zu senken, damit die Kontaktnachverfolgung und damit die Infektions-
kontrolle wieder vollständig möglich wird. In Anbetracht des mittlerweile erreichten durch-
schnittlichen Inzidenzwertes im Freistaat Sachsen von über 300 ist Ziel allen staatlichen Han-
delns in den kommenden Wochen, die Infektionsdynamik in Sachsen wieder unter Kontrolle 
zu bekommen. Der Maßstab dafür ist weiterhin, dass die Inzidenz in allen Landkreisen und 
Kreisfreien Städten in Sachsen unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in einer Wo-
che liegt oder nach Ausbrüchen zügig wieder unter diese Schwelle gesenkt wird. Allein die 
bislang verfolgte Hotspotstrategie, der Teillockdown und die Verpf lichtung der Kommunen zu 
stufenweise verschärfenden Maßnahmen mit der SächsCoronaSchVO vom 27. November 
2020 führte nicht zu dem gewünschten Erfolg. Die Infektionszahlen steigen im Freistaat Sach-
sen weiterhin landesweit an und überschreiten vielerorts den Inzidenzwert von 500 Neuinfek-
tionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen. 

Die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung im Freistaat Sachsen ist aktuell im bun-

desweiten Vergleich am höchsten. Unverändert ist auch eine Zunahme der Fallzahlen älterer 
Menschen zu verzeichnen. Besonders ältere Menschen und solche mit vorbestehenden Grun-
derkrankungen sind von schweren Krankheitsverläufen betroffen und können ohne erforderli-
che Behandlungsmaßnahmen an der Krankheit sterben. Da derzeit weder eine Impfung noch 
eine spezifische Therapie zur Verfügung stehen, müssen alle Maßnahmen ergriffen werden, 
um die weitere Ausbreitung des Virus zu verzögern. Nur durch eine schnell wirksame Verlang-
samung des Infektionsgeschehens kann erreicht werden, dass das Gesundheitssystem funk-
tionsfähig bleibt. Im Vergleich zum Frühjahr 2020 sind in Sachsen die Belastungen in den 
Krankenhäusern durch Covid-19-Patienten höher. Es zeichnet sich ab, dass auch regionale 
Umverteilungen von Patienten aus Krankenhäusern im Einzelfall die Situat ion nicht mehr ent-
lasten. Gerade dadurch wird deutlich, dass eine Überlastung des Gesundheitswesens abge-
wendet werden muss. Dies erfordert weitere Einschränkungen. 

 Zweck des Infektionsschutzgesetzes ist es, übertragbare Krankheiten beim Menschen vorzu-
beugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern. Gemäß 
§ 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes kann die zuständige Behörde zur Bekämpfung 
einer Pandemie Schutzmaßnahmen treffen und Veranstaltungen sowie sonstige Ansammlun-
gen einer größeren Anzahl von Menschen beschränken oder verbieten. Im Rahmen des § 28a 
des Infektionsschutzgesetzes werden mögliche Schutzmaßnahmen aufgezeigt und ein Stu-
fenverhältnis zu besonders grundrechtsrelevanten Maßnahmen festgelegt.  

Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-CoV-2 (durch Tröpfcheninfektion) 
zum Beispiel durch Husten, Niesen auch durch teils mild erkrankte oder asymptomatisch infi-
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zierte Personen kann es zu Ansteckung von Mensch zu Mensch kommen. Deshalb ist es wei-
terhin erforderlich, die physischen sozialen Kontakte zwischen den Menschen auf ein Minimum 
zu beschränken.  

Vor diesem Hintergrund wird die zuletzt am 27. November 2020 geänderte Corona-Schutz-

Verordnung weiterentwickelt, indem die bislang in der Verantwortung der Landkreise und 
Kreisfreien Städte liegenden verschärfenden Maßnahmen verpflichtend landeseinheitlich vor-
gegeben werden. Vorgesehen sind eine erweiterte Schließung von Einrichtungen und Ange-
boten sowie Ausgangsbeschränkungen und zeitlich beschränkte Ausgangssperren. Diese 
Maßnahmen dienen der Kontaktreduzierung. 

Diese Neufassung der Corona-Schutz-Verordnung basiert auf der aktuellen epidemiologi-
schen Entwicklung und berücksichtigt die ständigen Absprachen der Bundeskanzlerin mit den 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder. Danach können die Länder auch ver-
schärfende Maßnahmen vorsehen, wenn das Infektionsgeschehen dies erfordert. 

Als verschärfende Maßnahmen sind insbesondere vorgesehen: 

1.  Schließung sämtlicher Einrichtungen und Angebote, sofern sie nicht der Sicherung des täg-
lichen Bedarfs sowie der Grundversorgung dienen; 

2.  landesweite Ausgangsbeschränkung, die das Verlassen der Unterkunft zwischen 6:00 Uhr 
und 22:00 Uhr nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe gestattet; 

3. landesweite Ausgangssperre zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr unter Nennung der triftigen 
Gründe für die Ausnahmen bestehen; 

4.  landesweites Verbot des Alkoholausschanks und -konsums in der Öffentlichkeit; 

5.  Schließung von Schulen und Kindertageseinrichtungen, abgesehen von einer Notbetreu-
ung; 

6. Gewährung des Zutritts für Besucher zu Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens 
für besonders schutzbedürftige Personen wie z.B. Alten- und Pflegeheime nur noch nach 
erfolgtem negativen Antigentest; 

7.  Begrenzung der Teilnehmerzahl von Versammlungen auf 200 Personen ab Überschreiten 
des Inzidenzwertes von 200; 

8. Begrenzung der Teilnehmerzahl von Versammlungen auf 10 Personen ab Überschreiten 
des Inzidenzwertes von 300; 

Grundsätzlich bleiben erhalten 

1.  das allgemeine Gebot, Abstand zu halten und Kontakte zu verringern,  

2.  bestehende Hygienevorschriften und Vorschriften zur Kontaktnachverfolgung, 

3.  die Besuchsmöglichkeiten unter Beachtung von Hygienevorschriften und -konzepten in 
Krankenhäusern und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. 

Für die Zeit der Weihnachtsfeiertage vom 23. Dezember 2020 12 Uhr bis 27. Dezember 2020 

12 Uhr sind Erleichterungen bei den Kontaktbeschränkungen vorgesehen, die einen Aufent-
halt in der Öffentlichkeit und in der eigenen Häuslichkeit von bis zu zehn Personen gestatten.   

Vorgesehen sind ebenso Ausnahmen bei der Ausgangssperre zu Heiligabend und in der Sil-
vesternacht.  
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B. Besonderer Teil 

Zu § 1 (Grundsätze) 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift stellt den Grundsatz auf, dass anlässlich der Corona-Pandemie in allen Lebens-

bereichen, einschließlich in Arbeitsstätten die physischen und sozialen Kontakte zu anderen 
Menschen auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren sind. Festgelegt wird ein Mindest-
abstand zwischen zwei Personen von 1,5 Metern. Ausgenommen sind Kontakte zu Angehöri-
gen des eigenen Hausstandes. Vorbehalten bleibt die Beachtung weiterer Maßnahmen zur 
Ansteckungsvermeidung. 

Zu Absatz 2 

Der Verordnungsgeber appelliert an die Einsicht der Bürgerinnen und Bürger, indem er die 
dringende Empfehlung ausspricht, regelmäßig Händehygiene zu betreiben und den Hand-Ge-
sicht-Kontakt möglichst zu vermeiden. 

Weiterhin soll in geschlossenen Räumlichkeiten regelmäßig gelüftet werden. Darüber hinaus 
wird zur Verbesserung der Kontaktnachverfolgung der Nutzung der Corona-Warn App des 
Bundes dringend empfohlen. 

Zu Absatz 3 

Vor dem Hintergrund der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Länder am 25. November 2020 zur weiteren Verringerung der Kontakte 
wird ebenso dringend empfohlen, generell auf Reisen jeglicher Art und auf Besuche – auch 
von Verwandten, außer aus triftigen Gründen – zu verzichten. Dies gilt auch für Einkäufe. Ins-
besondere sollen auch bei Vorliegen triftiger Gründe für Reisen, Besuche und Einkäufe die 
Landes- oder Bundesgrenze möglichst nicht überschritten werden, um eine übergreifende 
Ausbreitung des Virus zu verhindern. 

Zu § 2 (Kontaktbeschränkung, Abstandsregelungen) 

Zu Absatz 1 

Die Grundregelung des Absatz 1 Satz 1 gestattet den Aufenthalt im öffentlichen und im priva-
ten Raum nur mit Angehörigen des eigenen Hausstands und mit einem weiteren Hausstand 
sowie mit Partnern und Personen, für die ein Sorge- und Umgangsrecht besteht. Hierbei wird 
die maximale Personenzahl in der in der Öffentlichkeit - auch aus Gründen eines effektiven 
Vollzugs - für Ansammlungen auf fünf Personen begrenzt.  

Satz 2 nimmt Personen bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres von den Obergrenzen aus, 
damit Familien mit Kindern nicht durch die Obergrenze von Begegnungen mit anderen Fami-
lien und Freunden übermäßig beschränkt werden. 

Zu Absatz 1a: 

Gemäß dem Ergebnis der Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs und 

Regierungschefinnen der Länder am 25. November 2020 sollen für die Weihnachtsfeiertage 
Erleichterungen bei den Kontaktbeschränkungen vorgesehen werden. In Umsetzung dieser 
Festlegung werden Treffen von bis zu zehn Personen ab dem 23. Dezember 12 Uhr, begrenzt 
bis zum 27. Dezember 2020 12 Uhr aus dem engsten Familien- und Freundeskreis zugelas-
sen. Mit der Ausweitung des zeitlichen Rahmens sollen gegebenenfalls Anreisen von Ver-
wandten und Bekannten ermöglicht werden. 
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Zu Absatz 1b 

Bei den gemeinschaftlichen Wohnformen der Eingliederungshilfe und bei Obdachlosenheimen 
handelt es sich um Angebotsformen, die auf die besonderen Bedürfnisse dieser Personen-
gruppe zugeschnitten sind. Die Bestimmung stellt klar, dass diese Angebotsformen weiterhin 
zulässig sind.  

Zu Absatz 2 

Für Einrichtungen und Angebote die nach § 4 nicht verboten sind, wird ein Mindestabstand 
von 1,5 m verpflichtend vorgeschrieben. 

Zu Absatz 3 

Beim Besuch von Kindertageseinrichtungen, Schulen und schulischen Veranstaltungen sowie 
bei Angeboten der Hilfen zur Erziehung nach § 32 und § 34 Achtes Buch Sozialgesetzbuch – 
Kinder- und Jugendhilfe sowie bei der Inobhutnahme von Kindern Jugendlichen nach den §§ 
42, 42a SGB des Achten Buches Sozialgesetzbuch ist die Einhaltung des Mindestabstands 
nicht vorgeschrieben, weil nicht zu erwarten ist, dass Kinder und Jugendliche den Mindestab-
stand einhalten werden. Dies gilt entsprechend für Aus- und Fortbildungseinrichtungen und 
sonstige Einrichtungen, die der berufsbezogenen, schulischen oder akademischen Ausbildung 
dienen. In der Allgemeinverfügung zur Regelung des Betriebs von Einrichtungen der Kinder-
tagesbetreuung und von Schulen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pande-
mie können weitere Schutzmaßnahmen vorgesehen werden. 

Die Vorschrift definiert zugleich, dass die Bezeichnung „Einrichtungen der Kindertagesbetreu-

ung“ im Sinne dieser Verordnung sowohl Kindertageseinrichtungen als auch Einrich tungen der 
Kindertagespflege umfasst. 

Zu Absatz 4 

Zugunsten der Stellen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, und von Zusammenkünften, die 
der Versorgung oder der Gesundheitsfürsorge der Bevölkerung dienen, sowie zugunsten be-
stimmter systemrelevanter Funktionen enthält Absatz 4 weitere Ausnahmen vom Grundsatz 
der Kontaktbeschränkung in Absatz 1. 

Zu § 2a (Kirchen und Religionsgemeinschaften, Eheschließungen und Beerdigungen) 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift nimmt Kirchen und Religionsgemeinschaften von der allgemeinen Kontaktbe-
schränkung nach § 2 Absatz 1 aus. Damit wird klargestellt, dass ihre Zusammenkünfte zum 
Zwecke der Religionsausübung zulässig sind. Dies gilt auch für Beerdigungen und Eheschlie-
ßungen, die allerdings auf den engsten Familienkreis mit einer Teilnehmerzahl von nicht mehr 
als 10 Personen beschränkt bleiben. Der Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten.  

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift trägt dem kirchlichen Selbstorganisationsrecht Rechnung. Sie werden jedoch 

verpflichtet, für ihre Zusammenkünfte verbindliche Hygienekonzepte aufzustellen, und diese 
jeweils an die besondere Infektionslage anzupassen. Optionsweise wird in diesem Zusam-
menhang auf die Möglichkeit einer Reduzierung der Teilnehmerzahl, die Dauer der 
Zusammenkünfte oder auch der Verzicht auf gemeinschaftlichen Gesang oder Onlineange-
bote ohne anwesende Gemeinde genannt. 

Zu § 2b (Ausgangsbeschränkung) 
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Die Vorschrift sieht zeitlich befristet Ausgangsbeschränkungen in der Zeit zwischen 6:00 Uhr 
und 22:00 Uhr vor. Das Verlassen der Unterkunft erfordert dann einen triftigen Grund. 

Hierbei wird davon ausgegangen, dass die mit den vorhergehenden Sächsischen Corona-
Schutz-Verordnungen getroffenen Schutzmaßnahmen nicht zum gewünschten Erfolg führten 
und damit ohne Ausgangsbeschränkung eine wirksame Eindämmung der Verbreitung der CO-
VID-19-Erkrankung erheblich gefährdet wäre. Ausschlaggebend ist das exponentielle anstei-
gende Infektionsgeschehen und der mittlerweile auf landesweit durchschnittlich über 300 Neu-
infektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen angestiegene Inzidenzwert. Da-
mit besteht grundsätzlich die Gefahr einer Überlastung des Gesundheitswesens und eine kon-
krete Gefährdung der Gesundheit der Bevölkerung. Im Vergleich dazu fordert das Infektions-
schutzgesetzes bereits bei Überschreitung des Schwellenwertes nur von über 50 Neuinfektio-
nen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen umfassende Schutzmaßnahmen  

Die in Satz 2 aufgeführten triftigen Gründe und die damit verbundenen Ausnahmen dienen der 
Wahrung der Verhältnismäßigkeit. Die Aufzählung beschränkt sich im Wesentlichen auf Wege, 
die unerlässlich sind für die unmittelbare Gefahrenabwehr und Daseinsvorsorge, sowie für die 
Berufsausübung, Gesundheitsfürsorge und für die Funktionsfähigkeit von Staat, Einrichtungen 
und Gesellschaften.  

Es ist trotz Ausgangsbeschränkung entsprechend Nummer 9 weiterhin zulässig, Stellen, die 
nach den geltenden Vorschriften Unterlagen zur Einsichtnahme auszulegen bzw. niederzule-
gen haben, auch ohne vorherige Terminvereinbarung zur Einsichtnahme aufzusuchen. Dies 
betrifft beispielsweise Unterlagen zur Aufstellung des kommunalen Haushalts (§ 76 Absatz 1 
Satz 3, Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung) oder Unterlagen im Planfeststel-
lungsverfahren (§§ 73 Absatz 3 Satz 1, 74 Absatz 4 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes). 

Zu § 2c (Ausgangssperre) 

Zu Absatz 1 

In Ergänzung zu der in § 2b formulierten Ausgangsbeschränkung regelt die Bestimmung eine 
erweiterte Ausgangsbeschränkung (Ausgangssperre) für die verbleibende Zeit zwischen 
22:00 Uhr und 6:00 Uhr. Diese werden in Satz 2 einzeln aufgeführt.  

Zu Absatz 2 

Ausgangspunkt für die erweiterte Ausgangsbeschränkung nach Absatz 1 ist der Umstand, 

dass der 7-Tage-Inzidenzwert im Freistaat Sachsen gegenwärtig landesweit über 200 Infekti-
onen je 100 000 Einwohner liegt. Sinkt der 7-Tage-Inzidenzwert für den Freistaat Sachsen 
landesweit unter 200 Infektionen je 100 000 Einwohner an fünf Tagen andauernd, können die 
Landkreise und Kreisfreien Städte zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit die in Absatz 1 fest-
gelegte Ausgangssperre aufheben, wenn der 7-Tage-Inzidenzwert den Wert von 200 Infektio-
nen je 100 000 Einwohner an fünf Tagen andauernd auch im jeweiligen Landkreis oder Kreis-
freien Stadt unterschreitet und die Ausgangssperre zur Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pande-
mie im Landkreis oder der Kreisfreien Stadt nicht mehr erforderlich ist.  

Zu § 2d (Alkoholverbot) 

Die SächsCoronaSchVO zielt in ihrer Gesamtheit darauf ab, die Kontaktmöglichkeiten zu be-
grenzen und damit einer weiteren exponentiellen Ausbreitung des Virus entgegenzutreten. In 
diesen Zusammenhang ist auch ein umfassendes Verbot des Alkoholausschanks und -kon-
sums in der Öffentlichkeit vorgesehen. 

Zu § 3 Mund-Nasenbedeckung 



 - 23 -  

Zu Absatz 1 

Entsprechend den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts wird die Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasenbedeckung (MNB) generell im öffentlichen Raum festgelegt. Der Einsatz von 
MNB kann dabei andere zentrale Schutzmaßnahmen, wie die Absonderung von Infizierten, 
die Einhaltung der physischen Distanz von mindestens 1,5 m, von Hustenregeln und Hände-
hygiene, sowie die Notwendigkeit des Lüftens nicht ersetzen, sondern ergänzt diese. Die 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung wird damit grundsätzlich auch im Freien vor-
geschrieben, allerdings nur dort, wo sich Menschen begegnen. 

Die Regelung stellt insbesondere auf Situationen ab, wo der Mindestabstand von 1,5 m zwi-
schen den Menschen situationsbezogen nicht immer eingehalten werden kann. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass auch dann, wenn grundsätzlich der Mindestabstand, wie zum Beispiel 
im Freien, eingehalten werden kann, immer damit gerechnet werden muss, dass Menschen 
unnötig dicht an anderen Menschen vorbeigehen oder stehenbleiben, wogegen man sich auch 
mit Umsicht kaum vollständig schützen kann, so dass allein das (zusätzliche) Tragen einer 
Mund-Nasenbedeckung einen wirksameren Infektionsschutz bietet. Anders ist die Situation 
zum Beispiel in der freien Natur, insbesondere bei dem Spaziergang auf dem frei einsehbaren 
Feld oder im Wald zu bewerten. 

Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung greift dabei nicht unverhältnismä-
ßig in Rechte der betroffenen Personen ein. Hinreichend belastbare Erkenntnisse dafür, dass 
das Tragen der Mund-Nasenbedeckung geeignet wäre, im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 Satz 
1 des Grundgesetzes maßgebliche allgemeine Gesundheitsgefahren hervorzurufen, bestehen 
derzeit nicht. 

Zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit wurden für einige Bereiche Ausnahmen aufgenommen, 
für die eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung nicht als geeignet oder erforder-
lich angesehen wird. Dies gilt zum Beispiel für Kinder bis zur Vollendung des sechsten Le-
bensjahres, für Angebote nach § 32 des Achten Buches Sozialgesetzbuch und für Kinder und 
Personal an Schulen der Primarstufe (Entsprechendes gilt somit erst recht für Einrichtungen 
der Kindertagesbetreuung) oder für Patienten in Gesundheitseinrichtungen. Die Einzelheiten 
zu den Ausnahmen werden, soweit nicht bereits selbsterklärend in Absatz 1 beschrieben, in 
Absatz 2 präzisiert. Sie entfalten, etwa mit Blick auf Schulen und Einrichtungen der Kinderta-
gesbetreuung, praktische Wirksamkeit nur dann, wenn diese Verordnung (oder eine Allge-
meinverfügung) nicht ohnehin eine Schließung von Einrichtungen und Angeboten anordnet.  

Zu Absatz 2 

Ausgenommen von der Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung sind Men-
schen mit Behinderung und solche mit gesundheitlichen Einschränkungen. Auch ist es zuläs-
sig, im Kontakt mit hörgeschädigten Menschen, die auf das Lesen von Lippenbewegungen 
angewiesen sind, zeitweilig auf die Mund-Nasenbedeckung zu verzichten. 

Zu Absatz 3 

Die Bestimmung enthält die notwendige Ausnahme für Kinder bis zur Vollendung des sechsten 
Lebensjahres aufgrund ihrer eingeschränkten Einsichtsfähigkeit. Weiterhin werden damit be-
sondere Schutzmaßnahmen für das angestellte Personal in den in Abs. 1 Nummer 1 bis 6, 10 
und 11 genannten Lebenssituationen ermöglicht. Absatz 3 stellt darüber hinaus klar, dass zum 
Nachweis der Befreiung von der Tragepflicht die Vorlage eines ärztlichen Attests, das von 
einer approbierten Ärztin bzw. einem approbierten Arzt ausgestellt worden ist, genügt. Eine 
gesonderte Begründung der Ärztin bzw. des Arztes ist dabei aus datenschutzrechtlichen Grün-
den nicht erforderlich. Dem Betroffenen kann nicht zugemutet werden, fremden Personen die 
Diagnose zu offenbaren, zumal es sich bei diesen Personen nicht um medizinisch geschultes 
Personal handelt. 
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Zu Absatz 4 

Damit die Befreiung von der Pflicht zur Mund-Nasenbedeckung in Schulen und Einrichtungen 
der Kindertagesbetreuung nicht immer wieder neu vorgelegt werden muss, sind diese Einrich-
tungen befugt, die vorgelegte Befreiung aufzubewahren. Die Aufbewahrung darf dabei nur so 
lange erfolgen, wie das Attest gilt. Zeitlich unbeschränkte Atteste dürfen jedoch längstens bis 
Ende 2021 aufbewahrt werden. 

Klarstellend ist nunmehr auch geregelt, dass die Schule oder Einrichtung der Kindertagesbe-
treuung eine Kopie des Attests fertigen darf; der Vorlegende hat dies also zu ermöglichen und 
zu dulden. 

Zu § 4 (Schließung von Einrichtungen und Angeboten) 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift ordnet die grundsätzliche Schließung von Einrichtungen und Angeboten an. 
Ausgenommen werden lediglich Geschäfte und Märkte des täglichen Bedarfs sowie der 
Grundversorgung. Satz 2 führt die einschlägigen Geschäfte auf.  

Unberührt hiervon bleiben die Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Ver-
meidung von Warteschlangen. Auf die Begründung zu § 5 Absatz 2 wird verwiesen.  

Zu Absatz 2 

Mit Rücksicht auf die Regelung in den vorhergehenden Sächsischen Corona-Schutz-Verord-
nungen listet Absatz 2 klarstellend die Einrichtungen und Angebote auf, deren Betrieb unter-
sagt ist.  

Ausgenommen von der Untersagungsverfügung werden jedoch Onlineangebote. Diese wer-
den für zulässig erklärt. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 stellt klar, dass das Betreten und Arbeiten durch Betreiber, Beschäftigte und Pr üfer 
von dem Verbot nach Absatz 1 und 2 nicht erfasst wird. 

Zu § 5 (Einrichtungen, Betriebe und Angebote mit Hygienekonzept und Kontaktdatenerhe-
bung) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 stellt klar, dass nach § 4 Absatz 1 nicht geschlossene Einrichtungen, Betriebe und 
Angebote die einschlägigen Hygieneregelungen zu beachten und, sofern eine Kontaktdaten-
erhebung vorgesehen ist, diese durchzuführen haben. 

Satz 2 bestimmt ergänzend, dass Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen auf Prä-
senzveranstaltungen verzichten sollen. Ausgenommen sind Labortätigkeiten, Praktika, prakti-
sche und künstlerische Ausbildungsabschnitte und Prüfungen. 

Zu Absatz 2 

Zur Gewährleistung der Grundversorgung und der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung blei-

ben die einschlägigen Geschäfte geöffnet. Hierbei wird an den bislang praktizierten Hygie-
neregelungen und Zugangsbeschränkungen zur Realisierung der notwendigen Abstandsrege-
lung festgehalten. 
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Die Kontaktreduzierung und die Einhaltung des Abstandsgebots lassen sich im Kontext von 
Groß-, Einzelhandels- und Ladengeschäften allein durch eine Steuerung des Zutritts zu den 
Räumlichkeiten der Geschäfte umsetzen. Deshalb wird festgelegt, dass sich in Geschäften mit 
einer Verkaufsfläche von maximal 800 qm nicht mehr als ein Kunde pro 10 qm aufhalten darf. 
In Geschäften mit mehr als 800 qm darf sich auf der Verkaufsfläche, die über den Wert von 
800qm hinausgeht, nicht mehr als ein Kunde pro weitere 20 qm aufhalten. Die Stufung, mit 
der eine linear wachsende zulässige Kundenzahl bei wachsender Verkaufsfläche ausge-
schlossen wird, berücksichtigt, dass mit steigender Kundenzahl die Gefahr ungewollter Kun-
denstaus beispielsweise an besonders beliebten Produktregalen und im Eingangs- und Kas-
senbereich unabhängig von der Größe der Verkaufsfläche wächst. Die Abstufung der zulässi-
gen Kundenzahl pro Quadratmeter trägt dazu bei, den Infektionsschutz zu gewährleisten und 
zugleich größeren Geschäften eine unter dem Gesichtspunkt des Infektionsschutzes vertret-
bare Nutzung ihrer Verkaufsräume zu ermöglichen. Aufgrund des Umstands, dass eine höhere 
Kundenanzahl die Gefahr von Kontakten erhöht, ist für Einkaufszentren, deren Anziehungs-
kraft gerade auf der planmäßigen Verbindung einzelner Verkaufsflächen beruht, nicht die 
Größe einzelner Geschäfte, sondern die Gesamtverkaufsfläche maßgeblich. 

Der wirksame Infektionsschutz im Kontext der Groß- und Einzelhandelsgeschäfte und Läden 
im Innenbereich von Einkaufspassagen und Einkaufszentren muss weiter verhindern, dass 
sich Infektionsrisiken, die im Innenbereich grundsätzlich höher sind als im Außenbereich, nicht 
als Folge der Kundensteuerung innerhalb der Geschäfte auf den Bereich vor den Geschäften 
verlagern. Dem ist durch ein zwischen den Geschäften abgestimmtes Einlassmanagement, 
das Kontakte durch Schlangenbildungen möglichst verhindert, vorzubeugen. 

Die praktische Umsetzung durch geeignete Vorrichtungen oder Verfahren obliegt den jeweili-
gen Geschäften. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 gibt verpflichtend für alle geöffneten Einrichtungen, Betriebe und Angebote Hygiene-
regeln vor. Dies sind, in Abhängigkeit von Einrichtungsart bzw. -angebot:  

1.  die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, 

2.  die SARS-CoV-2 Arbeitsschutzregel,  

3.  dazu vorhandene branchenspezifische Konkretisierungen der Unfallversicherungsträger, 

4.  einschlägige Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zum Infektionsschutz, 

5.  weitergehende Schutzvorschriften nach der Allgemeinverfügung Anordnung von Hygiene-
auflagen zur Verhinderung der Verbreitung des Corona-Virus des Staatsministeriums für 
Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt, 

6.  die Allgemeinverfügung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesell-
schaftlichen Zusammenhalt zur Regelung des Betriebs von Einrichtungen der Kindertages-
betreuung und von Schulen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie 
Anwendung.  

Zu Absatz 4 

Absatz 4 verpflichtet alle geöffneten für den Publikumsverkehr geöffneten Einrichtungen und 
Angebote sowie alle Betriebe und Geschäfte auf der Grundlage der einzuhaltenden Hygiene-
regeln ein eigenes Hygienekonzept zu erstellen und umzusetzen. Dieses soll insbesondere  

1.  die Umsetzung der Abstandsregelung von 1,5 Metern gewährleisten, 
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2.  weitere Hygienemaßnahmen beinhalten und 

3.  einen Ansprechpartner vor Ort für die Einhaltung und Umsetzung des Hygienekonzeptes, 
der geltenden Kontaktbeschränkungen und Abstandsregelungen sowie zum Tragen einer 
Mund-Nasenbedeckung beinhalten. 

Zu Absatz 5 

Die Unterbringungsbehörden werden verpflichtet, für in Aufnahmeeinrichtungen oder Gemein-
schaftsunterkünften für Flüchtlinge untergebrachte oder tätige Personen einrichtungs- und ob-
jektabhängige Regelungen in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden zu treffen.  

Zu Absatz 6 

Eine Erhebung von Kontaktdaten ist ein geeignetes Instrument zur Eindämmung der Ausbrei-
tung von COVID-19. So können die Nutzer besonders schnell darüber informiert werden, wenn 
sie sich längere Zeit in der Nähe einer Person aufgehalten haben, bei der später eine Infektion 
mit dem Corona-Virus festgestellt wurde. Die Vorschrift regelt den Zweck der Datenerhebung, 
die Art der zu verarbeitenden Daten, sowie Aufbewahrungs- und Übermittlungsmodalitäten in 
Übereinstimmung mit den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen.  

Ausnahmen von der Pflicht zur Datenverarbeitung sind für Berufsgeheimnisträger im Sinne 
des § 53 der Strafprozessordnung, Groß- und Einzelhandelsgeschäfte, Läden und Verkaufs-
stände und die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen und Getränke vorgesehen. 
Begründet sind diese bei den Berufsgeheimnisträgern durch ihre gesetzl ich normierte Vertrau-
ensstellung und bei den Ladengeschäften und Verkaufsstellen durch das praktische Erforder-
nis des Kundenzugangs und die Grundsatzentscheidung, Ladengeschäften und Verkaufsstel-
len offen zu halten. 

Zu Absatz 7 

Eine digitale Erhebung von Kontaktdaten darf keine Zugangsvoraussetzung zu Angeboten, 
Einrichtungen oder Veranstaltungen sein. Ergänzend ist deshalb eine analoge Erhebung von 
Kontaktdaten der Besucherin oder des Besuchers und eine barrierefreie Datenerhebung zu 
ermöglichen. Damit soll eine Bevorzugung bzw. Diskriminierung von (Nicht-) Nutzerinnen und 
Nutzern digitaler Erfassungsmethoden verhindert werden. 

Zu § 5a (Schule und Kindertagesbetreuung) 

Zu Absatz 1 

Die Regelung ordnet die Schließung der Schulen und Einrichtungen der Kindertagesbetreuung 

– mit Ausnahme einer Notbetreuung – bis zum 10. Januar 2021 an. Sie wird sich an Schulen 
im Jahre 2020 und im Jahre 2021 faktisch regelmäßig nur für den kurzen Zeitraum von jeweils 
einer Woche auswirken, nämlich bis zum Ende des letzten Schultags vor Beginn der Weih-
nachtsferien und in der ersten Woche nach den Weihnachtsferien. Die aktuelle Entwicklung 
der Infektionszahlen im Freistaat Sachsen erfordert diese flächendeckende Maßnahme. Durch 
die Verknüpfung mit den Weihnachtsferien wird erreicht, dass Präsenzunterricht nur in über-
schaubarem Ausmaß nicht stattfindet. 

Geschlossen werden auch Schulinternate. Davon ausgenommen ist das Internat der Palucca-
Schule in Dresden aufgrund der engen Verzahnung von Schule und Hochschule sowie ange-
sichts der internationalen Schüler- und Studierendenschaft; diese könnte von einer kurzfristig 
wirksam werdenden Schließung unzumutbar hart getroffen werden. 

Die Schließung umfasst in Anlehnung an § 4 Absatz 3 nicht das Betreten der Einrichtung und 
Arbeiten durch Betreiber und Beschäftigte. Eine Ausnahme gilt aus wichtigem Grund auch für 
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Dritte, zum Beispiel bei Havarien oder zur Erbringung längerfristig geplanter Handwerkerleis-
tungen. Die Ausnahme aus wichtigem Grund gilt zudem für Prüfer und Auszubildende bei  der 
Durchführung von dringenden Prüfungen der zuständigen Stellen sowie für Fachprüfer, Lehr-
kräfte, Schülerinnen und Schüler zur Durchführung von staatlichen Abschlussprüfungen. Zu-
lässig sind auch solche Maßnahmen in den ansonsten geschlossenen Einrichtungen, die der 
Vorbereitung der Präsenzbeschulung in Schulen ab dem 11. Januar 2021 dienen.  

Es wird klargestellt, dass die Anordnung häuslicher Lernzeiten nach Maßgabe des Schulrechts 
zulässig bleibt. Hierfür können unter anderem vom Freistaat Sachsen zur Verfügung gestellte 
Plattformen wie LernSax verwendet werden. Der damit verbundene „Distanzunterricht“ führt 
nicht zu unmittelbaren persönlichen Kontakten zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und 
Schülern beziehungsweise zwischen Schülerinnen und Schülern untereinander. Die häusliche 
Lernzeit kollidiert somit nicht mit dem Ziel der Schulschließung, durch Kontaktminimierung zum 
Infektionsschutz beizutragen. 

Zulässig bleibt der Schulbetrieb in Klinik- und Krankenhausschulen. Er ist regelmäßig in The-
rapien eingebunden, die nicht unterbrochen werden sollen. Das erforderliche Einvernehmen 
mit der Leitung der Klinik beziehungsweise des Krankenhauses unterstützt, dass auch den 
Belangen des Infektionsschutzes Rechnung getragen wird. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift regelt, für welche Schulen und Einrichtungen der Kindertagesbetreuung in wel-
chem Zeitraum eine Notbetreuung erlaubt ist. Andere Rechtsgrundlagen (wie § 24 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch) können zur Folge haben, dass in dem Umfang, in welchem die 
Notbetreuung nach dieser Verordnung erlaubt ist, sogar ein Anspruch Betroffener auf die Ein-
richtung der Notbetreuung besteht. 

Zu Absatz 3 

Geregelt wird, für welche Schülerinnen und Schüler sowie Kinder zu welchen Zeiten eine Not-
betreuung eingerichtet werden darf. 

Zu Absatz 4 

Die Notbetreuung soll grundsätzlich nur zugunsten der Kinder bestimmter Personengruppen, 
die in besonders wichtigen Infrastruktureinrichtungen tätig sind, vorgehalten werden. Dies ist 
das Ergebnis einer Abwägung zwischen der Aufrechterhaltung wichtiger Bereiche der Da-
seinsvorsorge einerseits und einem umfassenden Infektionsschutz mit Kontaktminimierung 
andererseits:  

-  Einerseits wird vermieden, dass das Personal dieser Infrastrukturen, die zum Teil selbst 
wiederum der Pandemiebekämpfung dienen, aufgrund der Notwendigkeit, Kinder zu be-
treuen, nicht zur Verfügung steht. Dadurch wird ein Beitrag zur fortdauernden Funktionsfä-
higkeit besonders wichtiger Infrastruktureinrichtungen geleistet und auch die Akzeptanz der 
Regelung bei der Bevölkerung erhöht. 

-  Andererseits wird durch die Begrenzung auf Personengruppen, die Beschäftigte in beson-
ders wichtigen Infrastruktureinrichtungen sind, gewährleistet, dass nur eine kleine Zahl von 
Schülerinnen und Schülern bzw. Kindern in den Schulen und Einrichtungen der Kinderta-
gesbetreuung verbleibt. So wird darauf hingewirkt, dass die meisten Schülerinnen und 
Schüler bzw. Kinder sich im Zeitraum der Schließung nicht in den Schulen und Einrichtun-
gen der Kindertagesbetreuung aufhalten, damit eine weitgehende Kontaktbegrenzung er-
reicht wird. 
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Darüber hinaus wird eine Betreuung von mehrfach- und schwerstmehrfachbehinderten Schü-
lerinnen und Schülern an Grund- und Förderschulen sowie mehrfach- und schwerstmehrfach-
behinderten Kindern in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung auch unabhängig vom Beruf 
der Eltern ermöglicht. 

Ferner wird eine Notbetreuung in Fällen ermöglicht, in denen das Jugendamt eine andernfalls 
drohende Kindeswohlgefährdung feststellt. 

Durch die Ausgestaltung des Absatzes 4 als „Soll“-Bestimmung wird eine Notbetreuung aus-
nahmsweise auch in unvorhergesehenen weiteren dringenden Einzelfällen ermöglicht, die in 
den Anlagen 1 und 2 nicht aufgeführt sind. Selbstverständlich darf diese Ausnahme nicht dazu 
führen, die mit der Schließung der Schulen und Einrichtungen der Kindertagesbetreuung er-
strebte weitreichende Kontaktbegrenzung zu unterlaufen; sie muss daher restriktiv gehand-
habt werden. 

Die Unterschriften von Arbeitgebern auf dem Formblatt gemäß Anlage 3 können oftmals noch 
nicht am 14. Dezember 2020 vorliegen. Daher wird es ermöglicht, diese Unterschriften binnen 
eines Arbeitstages nach der erstmaligen Inanspruchnahme der Notbetreuung nachzureichen.  

Zu § 6 (Saisonarbeitskräfte) 

In Betrieben, die Saisonarbeitskräfte beschäftigen, ist ein clustermäßiges Auftreten von Neu-
infektionen feststellbar. Häufig werden Personen mit unterschiedlichen privaten Umfeldern und 
unterschiedlichster Herkunft in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht, in denen regelmä-
ßig gemeinsame Essens- und Aufenthaltsräume sowie sanitäre Einrichtungen vorgesehen 
sind. Die dauerhafte Einhaltung des gebotenen Mindestabstands und der Hygieneregeln ist 
aufgrund der Art der Tätigkeit und der Unterbringung nur schwer umsetzbar. Das birgt ein 
erhöhtes Risiko für die Ansteckung mit dem Coronavirus. Zur Eindämmung des Infektionsge-
schehens ist es geboten, Betriebsinhabern aufzuerlegen, entsprechende Arbeitskräfte erst zu 
beschäftigen, wenn diese ein auf einer molekulargenetischen Testung beruhendes ärztliches 
Zeugnis darüber vorlegen, dass bei ihnen keine Anzeichen für eine Infektion mit Corona-Virus 
SARS-CoV-2 vorhanden sind. Die Kosten dieser Testung, soweit es sich nicht um kostenlose 
Tests für Reiserückkehrer handelt, hat der Betriebsinhaber zu tragen. 

Zu § 7 (Besuchs- und Betretungsregelungen für Einrichtungen des Gesundheits- und Sozial-
wesens) 

Zu Absatz 1 

In den genannten Einrichtungen werden vielfach Personen betreut, die durch eine Infektion 
mit dem neuen Erreger in besonders schwerer Weise gesundheitlich gefährdet wären. Das 
Erkrankungs- und Ausfallrisiko des medizinischen Personals, des Pflegepersonals bezie-
hungsweise der pädagogischen Fachkräfte muss auf das nötige Minimum verringert werden, 
sodass der Betrieb aufrechterhalten werden kann. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen und 
Erkenntnisse sowie im Sinne der Reduzierung der Kontakte und der Unterbrechung potentiel-
ler Infektionswege sind bei vulnerablen Gruppen, wie kranken, älteren und pflegebedürftigen 
Menschen sowie Menschen mit Behinderungen und bei Kindern und Jugendlichen die Besu-
che unter Einhaltung von Auflagen zu ermöglichen. 

Zu Absatz 2 

Die Einrichtungen werden verpflichtet, im Rahmen eines Hygieneplanes oder eines eigenstän-
digen Konzepts zum Besuch und nach Bedarf zum Betreten und Verlassen der Einrichtungen 
Regelungen zu erstellen. Satz 2 regelt Einzelheiten zur inhaltlichen Ausgestaltung. 
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Der zu erstellende Hygieneplan oder das eigenständige Konzept muss unter Berücksichtigung 
des jeweiligen Infektionsgeschehens und des Selbstbestimmungsrechts der versorgten Per-
sonen verhältnismäßige Regelungen zur Ermöglichung des Betretens durch externe Personen 
in den Einrichtungen enthalten. 

Zu Absatz 3 

Zum Schutz der in Absatz 1 genannten besonderen Risikogruppen wird für Besucher verpflich-
tend ein negativer Antigentest und das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung vorgeschrieben. 
Die Durchführung der Antigentests obliegt den Einrichtungen. Zur Klarstellung werden PCR-
Tests als dem Antigentest gleichwertig eingestuft. Ausnahmen zur Sterbebegleitung sind zu-
lässig. 

Zu Absatz 4 

Die §§ 3 und 4 der Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erre-
gernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronavirus-Testverordnung) vom 30. Novem-
ber 2020 sehen einen Testanspruch nach Auftreten von Infektionen in Einrichtungen und Un-
ternehmen sowie zur Verhütung der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 vor. Den Ein-
richtungen wird dringend empfohlen, diesen Anspruch auf einen direkten Erregernachweis des 
Coronavirus SARS-CoV-2 regelmäßig mindestens zweimal wöchentlich für die Beschäftigten 
zu gewährleisten. 

Zu Absatz 5 

Werkstätten für behinderte Menschen, Angebote anderer Leistungsanbieter nach § 60 Neun-

tes Buches Sozialgesetzbuch und andere tagesstrukturierende Angebote für Menschen mit 
Behinderungen dürfen die dort beschäftigten und betreuten Menschen mit Behinderungen 
nicht betreten.  

Ausnahmen gelten für: 

1.  Menschen mit Behinderungen, die nicht in einer besonderen Wohnform nach § 104 Absatz 
3 Satz 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch wohnen, wenn deren Betreuung und pfle-
gerische Versorgung, sei es auch nur zeitweise, nicht sichergestellt werden kann; 

2. Menschen mit Behinderungen, die Leistungen im Eingangsverfahren und Berufsb ildungs-
bereich gemäß § 57 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch erhalten; 

3. Beschäftige, die für den wirtschaftlichen Betrieb der Werkstatt für behinderte Menschen 
oder des anderen Anbieters erforderlich sind. 

Voraussetzung ist jedoch ein nach § 5 Absatz 3 und 4 einschlägiges Arbeitsschutz- und Hygi-
enekonzept. 

Satz 6 bestimmt allgemein für Beschäftigte, die in Einrichtungen nach Absatz 1 Ziffer 2 woh-
nen, die Abstimmung eines Arbeitsschutz- und Hygienekonzepts mit der Leitung der Wohnein-
richtung. Zu regeln im Zusammenhang mit der Rückkehr in die Einrichtung, sind:  

1.  die hygienischen Anforderungen, 

2.  die Beförderung, 

3. die Arbeitsorganisation, einschließlich einer abgestimmten Testkonzeption.  

Zu Absatz 6 
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Die Vorschrift regelt das Betreten der Einrichtungen für richterliche Anhörungen.  

Zu Absatz 7 

Die Vorschrift regelt das Betreten der Einrichtungen durch bestimmte Personen und Berufs-
gruppen. 

Zu Absatz 8 

Zum Schutz und zur Gewährleistung der einschlägigen Versorgung der Bewohner muss das 
Betreten durch Mitarbeiter der einschlägigen Aufsichtsbehörden und Kontrollorgane weiterhin 
möglich sein, ebenso wie ein Betreten durch bestimmte näher aufgelistete Personen und zu 
im einzelnen aufgelisteten Zwecken. Dazu gehört insbesondere die notwendige medizinische 
und therapeutische Versorgung der Bewohner.  

Zu Absatz 9 

Absatz 9 ermächtigt das Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt 
zum Erlass von weiteren Regelungen und Hygienevorschriften für den Besuch der in Absatz 
1 genannten Einrichtungen durch Allgemeinverfügung. Unberührt bleibt die Möglichkeit der 
zuständigen Behörden auch in besonders gelagerten Einzelfällen Ausnahmen zu erteilen. 

Zu § 8 (Maßnahmen der zuständigen kommunalen Behörden) 

Die Vorschrift zielt darauf ab, den Landkreisen Kreisfreien Städten die Möglichkeit einzuräu-
men, unabhängig von den landeseinheitlichen Vorgaben, im Bedarfsfall auch regional auf die 
Infektionslage reagieren zu können. 

Zu Absatz 1 

Mit Absatz 1 sollen die zuständigen kommunalen Behörden in die Lage versetzt werden, ab-
hängig von der aktuellen regionalen Infektionslage auch verschärfende Maßnahmen ergreifen 
zu können. Klarstellend wird darauf verwiesen, dass diese auch öffentlich bekanntzugeben 
sind, damit sie gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern Rechtswirkung entfalten. Um zu ge-
währleisten, dass die Maßnahmen verhältnismäßig bleiben, ist eine fortlaufende Überprüfung 
ihrer Notwendigkeit verpflichtend vorgesehen. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 räumt den kommunalen Behörden, im Falle eines konkret räumlich begrenzten Ab-
sinkens der Infektionszahlen die Befugnis ein, von den Maßnahmen der Verordnung abwei-
chende Regelungen zu treffen. 

Zu Absatz 3 

Ist der Anstieg der Infektionszahlen in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt konkret 
räumlich begrenzt, bleiben die Kommunen wie bisher verpflichtet, auf den jeweiligen Hotspot 
bezogene begrenzte Maßnahmen zu treffen 

Zu § 9 (Versammlungen) 

Zu Absatz 1 

Unter Berücksichtigung des hohen Schutzgutes der Versammlungsfreiheit werden Versamm-
lungen trotz der hohen Infektionsgefahren durch das Zusammentreffen einer Vielzahl von 
Menschen nicht generell untersagt. In Anbetracht der exponentiell steigenden Infektionsge-
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schwindigkeit sind Versammlungen unter freiem Himmel nur noch als ortsfeste Versammlun-
gen unter Begrenzung der Teilnehmerzahl von höchstens 1 000 zulässig. Die Beschränkung 
auf ortsfeste Versammlungen ist entsprechend der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts als milderes Mittel im Hinblick auf die Durchsetzung von Infektionsschutz grundsätz-
lich möglich. Gegenüber diesen Einschränkungen hat der Schutz von Leben und Gesundheit 
einer Vielzahl von Menschen gemäß Artikel 2 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes, die ange-
sichts der derzeitigen Entwicklung des Infektionsgeschehens sehr stark gefährdet sind ein hö-
heres Gewicht. Weiterhin werden alle Beteiligten verpflichtet, eine Mund-Nasenbedeckung zu 
tragen und den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Die Beschränkung auf ortsfeste 
Versammlungen dient dem Erfordernis, die geltenden Hygieneregeln (Tragen der Mund -Na-
senbedeckung, Einhaltung des Mindestabstands) vor Ort umsetzen und gegebenenfalls kon-
trollieren zu können. 

Zu Absatz 2 

Bei der Überschreitung des Inzidenzwertes von 200 werden Versammlungen dahingehend 
eingeschränkt, dass die Teilnehmerzahl auf 200 Personen beschränkt wird.  

Zu Absatz 3 

Bei dem Überschreiten des Inzidenzwertes von 300 werden Versammlungen dahingehend 
eingeschränkt, dass die Teilnehmerzahl auf 10 Personen beschränkt wird. 

Zu Absatz 4 

Von den Einschränkungen nach den Absätzen 1 bis 3 können Abweichungen durch die jewei-
lige Versammlungsbehörde festgelegt werden. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 stellt klar, dass das Versammlungsrecht im Übrigen unberührt bleibt. § 9 ist dement-
sprechend verfassungskonform auszulegen. So können, wenn kein erhöhtes infektionsschutz-
rechtliches Risiko besteht, zum Beispiel bei atypischen Aufzügen, wie etwa einem Traktorum-
zug, Ausnahmen von der Vorgabe einer ortsfesten Versammlung gemacht werden.  

Zu § 10 (Sächsischer Landtag) 

Satz 1 der Vorschrift weist klarstellend darauf hin, dass diese Verordnung nicht für den Säch-
sischen Landtag gilt. Die Vorschrift berücksichtigt die Aufgaben und die Stellung des Sächsi-
schen Landtages, die aus dem verfassungsrechtlich verankerten Prinzip der Gewaltenteilung 
folgen (Artikel 39 Absatz 2 der Sächsischen Verfassung). Ausfluss dieser verfassungsrechtli-
chen Stellung des Landtages sind das Recht zur autonomen Organisation der eigenen Ange-
legenheiten (Geschäftsordnungsautonomie nach Artikel 46 Absatz 1 der Sächsischen Verfas-
sung) sowie die Polizeigewalt des Landtagspräsidenten (Artikel 47 Absatz 3 der Sächsischen 
Verfassung), der zudem Inhaber des Hausrechts in den Liegenschaften des Landtages ist. 
Diese Vorschriften stehen einer unmittelbaren Geltung dieser Verordnung für den Sächsischen 
Landtag entgegen. Dem Landtag obliegt es auf der Grundlage seiner Geschäftsordnungsau-
tonomie eigene Regelungen für die in dieser Verordnung geregelten Sachverhalte, zum Bei-
spiel das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung im Landtagesgebäude, zu treffen.  

Satz 2 verweist darauf, dass die besondere Rechtsstellung des Landtages und seiner Mitglie-
der auch in Bezug auf die Anwendung dieser Verordnung zum Tragen kommt, wie das verfas-
sungsrechtlich garantierte Recht der Abgeordneten auf Immunität (Artikel 55 Absatz 2 der 
Sächsischen Verfassung).  

Zu § 11 (Vollstreckungshilfe, Ordnungswidrigkeiten) 
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Zu Absatz 1 

Nach der Infektionsschutzgesetz-Zuständigkeitsverordnung sind die Behörden des öffentli-
chen Gesundheitsdienstes auf der Ebene der Landkreise und Kreisfreien Städte grundsätzlich 
zuständig für die Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes. Absatz 1 stellt klar, dass diese 
auch zuständig sind für die Durchsetzung von in Eilfällen durch die oberste Landesgesund-
heitsbehörde wahrgenommene Aufgaben und Befugnisse sowie für die Durchsetzung von 
Maßnahmen die die oberste Landesgesundheitsbehörde bei einer Betroffenheit von mehreren 
Landkreisen und Kreisfreien Städten trifft. 

Auf die Möglichkeit, die Ortspolizeibehörden in geeigneten Fällen um Vollzugs- und Vollstre-
ckungshilfe zu ersuchen, wird verwiesen. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift enthält die notwendigen Tatbestände der zur ahndenden Ordnungswidrigkeiten. 

Zu § 12 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 

Die Vorschrift regelt das In- und Außerkrafttreten. Mit Rücksicht auf die Verhältnismäßigkeit 
und unter Beachtung der Vorgaben gemäß § 28a Absatz 5 Satz 2 des Infektionsschutzgeset-
zes, wonach die Gültigkeitsdauer auf vier Wochen beschränkt ist, tritt die Verordnung am 10. 
Januar 2021 außer Kraft.  


